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www.frickinger-herbst.de

Frickinger

30 Jahre 
 Gemeindepartnerschaft

Ausstellung zum Malwettbewerb  
der Grundschüler & Kindergartenkinder 
im Rathaus Frickingen 
Stimmen Sie für das schönste Thema ab! 

Die Gewinner werden beim Festakt 
zur 30-jährigen Gemeindepartnerschaft 
am 26. Oktober ausgezeichnet!

HerbstHerbst
Ausstellung 
"see through" | Luisa Wein
bis 31.10.2019  
Camphill Ausbildungen gGmbH
Gebäude B, Lippertsreuter Str. 
Frickingen

Begegnungscafé 
mit den Flüchtlingsfamilien
Donnerstag, 12.09.2019 | 15.30 Uhr
Lagerhäusle, Altheim

Watt-Wanderung  
(Energie-Spaziergang) 
Samstag, 21.09.2019 | 16.00 Uhr
Treffpunkt Rathaus, Teilnahme  
kostenfrei, Bitte um Anmeldung

Salemertal Konzerte 
Herbstkonzert mit der Süd-
westdeutschen Philharmonie
Sonntag 22.09.2019 | 16.00 Uhr
Graf-Burchard-Halle, Frickingen
Karten im Rathaus, online unter
www.frickingen.de und bei allen
Reservix-Vorverkaufsstellen

Vortrag "Kleine Gase -  
große Wirkung" 
Der Klimawandel
Dienstag, 24.09.2019 | 19.00 Uhr
Benvenut-Stengele-Haus
Altheim 
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Wichtige Rufnummern – Informationen E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.Frickingen.de

Tüftler Werkstatt Museum in Altheim 
Hauptstr. 1
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 – 12.00 Uhr
Bodensee-Obstmuseum in Frickingen 
Kirchstraße 9
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gerber Museum zur Lohmühle in Leustetten
Dorfstr.  14
Öffnungszeiten:
Sonn- und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Öffnung der drei Museen ab dem 
01.05.-31.10.2019  
Sonderführungen nach Vereinbarung! 
 07554/983030
Naturerlebnisbad 
Leustetten  07554/9864717
Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH, 
Marian Duram, Heiligenbreite 34,
88662 Überlingen Tel. 07551/9471937
Wasserversorgung 07554/471
Wassermeister Markus Unger 0171/2740014
Stromversorgung STADTWERK AM SEE  
Kundenberatung, Abrechnung kostenfrei  
 0800/505 2000 
Störfallnummer kostenfrei 0800/505 3333

Ärzte
Gemeinschaftspraxis Dr. Konrad Bäuerle &  
Julia Veil  07554/9865385
Hausärztlich internistische Praxis
Sylvain Behrenberg 07554/7939709
Dr. med. Frank Jürgensen  07554/2104455
Zahnarzt 
Dr. Moritz Geiger 07554/8501
Praxis für Ergotherapie 0171/8366209
Cornelia Christiana Winkler 07554/9600 
Reittherapie
Inés De Mite, Reittherapeutin  0176/32422842 
Praxis für Psychotherapie   
Ruth-Anne Feinäugle 07554/9896482
Krankengymnastik
Physioteam Joos 07554/987199
Helge Weissenborn, Elke Gehrum-Bußmann
 07554/989552
Hebamme Frau Helene Ehlen 07554/8638
Eurythmie Gerhild Bee  07554/9891914
Heileurythmie Praxis Geraldine Winter
 07554/8865
Heilpraktiker Clemens Steiner 07554/9872981
Entspannungstherapie, Pädagogik 
Daniela Krumpak 07554/9879969 
Atlasbehandlung  
Britta Hogg-Rechtsteiner     07554/987936 
Logopädie
Hélène Mayer 07554 9897867

Tierarzt
Fleischbeschauer Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Merk, Frickingen 07554/226
Tierkörperbeseitigung, Orsingen 07774/93390

Apotheken
Salem
Markgräfl. Bad. Hof-Apotheke 07553/266
Ratsapotheke, Bahnhofstr. 1 07553/8773
Schlossseeapotheke  07553/8285600
Heiligenberg
Schlossapotheke 07554/250
Den jeweiligen Wochenend- bzw. Notdienst können Sie 
dem Wochenblatt und dem Südkurier entnehmen.

Notrufe
Polizei-Notruf 110
Salem 07553/82690
Überlingen 07551/8040

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kommandant Josef Kessler 07554/276
 07554 / 990505

Rettungsdienst und Notarzt 112
Rettungsleitstelle und 
Krankentransport 19222

allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Kinderärztlicher Notdienst am Wochenende 
& Feiertage 01801/929291       
HNO-Notdienst 0180/6077211
Augenärztl. Notdienst 01801/929346     
Zahnärztl. Notdienst 01805/911620
(Festnetzpreis 14 ct/min., Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min; Bandansage

Soziale Dienste
Miteinander Bürger-Selbsthilfe
Frickingen e.V. (Anrufbeantworter)  07554/9830-50

Sozialstation Bodensee
Pflegestützpunkt Frickingen
Sprechzeiten im Rathaus: 
Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
Telefon:  07554/9830-53

Generation 60+
Hr. Karl-Heinz Hofele 07554/8733

Freundeskreis Suchtkranke
Frickingen 07554/8465
Mimmenhausen, Kirchgasse 1
Dienstag 20.00 Uhr 07553/1045
Heiligenberg 07554/8129

Hospizgruppe Salem 07553/6667

VdK-Ortsverband Frickingen & 
Kreisseniorenrat
Hans-Peter Kliemchen, Tel. + Fax 07554/8745

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
 07541/4893626

Sonstige Dienste/Einrichtungen

Kirchen
Kath. Pfarrbüro Frickingen 07553/91 99 44 23 
Fax  07553/ 91 99 44 48
Kath. Pfarramt Salem  07553/ 91 99 44 0 
Kath. Pfarrbüro Röhrenbach    07553/ 91 99 44 22 
Ev. Pfarramt Salem 07553 280
Fax: 07553 6408 

Schornsteinfeger
Mark Gruber 07554/98018
Leustetter Str. 8, Frickingen

Bestattungen:
Markus Allweier 07554/461

Dorfhelferinneneinsatzleitung
Ulrike Stark 07554/983020
oder Christa Riffler 07775/938934

Postagentur in Altheim
Mo, Di, Do, Fr: 15.30 – 18.00 Uhr
Mi, Sa:  9.00 – 11.30

Amtsblatt der Gemeinde Frickingen / Impressum
Herausgeber und verantwortl. für  den redaktionellen Teil: Bürgermeisteramt Frickingen (Rathaus), 88699 Frickingen, Tel. 07554/98300. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11, 
Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Gemeinde Frickingen, Kirchstraße 7
Bgm. Jürgen Stukle 07554/98300
Sekretariat 07554/98300
Standes- und Meldeamt 07554/983020
Bau- und Hauptamt 07554/983040
Kasse/Steueramt 07554/983060
Finanzverwaltung 07554/983070
Tourismus/Kultur 07554/983030
Fax: 07554/983012

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Montag – Freitag nach Terminabsprache

1. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Walter Städele 07554/9566

2. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Michael Baader 07554/9203 

Ortsvorsteherin Leustetten
Frau Antoinette Kieback
Sprechstunden:
nach telef. Vereinbarung. 07554/9651

Abwasserzweckverband:
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554/1260

Bauhof:
Bauhofleiter
Martin Barth 0151/18932775

Forstverwaltung:
Förster Walter Städele 07554/9223

Gemeindehallen
Benvenut-Stengele-Haus 07554/97165 
in Altheim
Hallenmeister Jürgen Rauscher  0176 / 85608807
Graf-Burchard-Halle 07554/14 47 
in Frickingen
Hallenmeister
Bernhard Maurer 0175/4642717
Altes Schulhaus
in Leustetten 07554/9651

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schule
Kath. Kindergarten, 
Frickingen 07554/505
Kinderhaus 
Altheim 07554/8682
Waldorfkindergarten 07554/990859
Frickingen
Kinderkrippe Altheim 07554/9865675
Grundschule Frickingen 07554/8520
Familientreff
Fr. Monkos 07554/9898833
Tagesmüttervermittlung
Katarina Schulz 07553/7932

Müllabfuhr jeden Mittwoch im Wechsel, 
Biomüll/Restmüll siehe Abfuhrplan. 
Fragen zum Müll? 07541/2045199

Wertstoffhof in Frickingen:
Container für Altglas, Altpapier, Metall + Dosen 
Auch Anlieferung von Altkleidern möglich 
Öffnungszeiten:
Freitags 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstags 09.00 – 12.00 Uhr
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Der Familientreff begrüßt alle Familien mit 
einem herzlichen „Willkommen zurück!“. 
Hoffentlich hatten Sie eine schöne Som-
merzeit, in der Sie gemeinsame Erlebnisse, 
warme Sonnenstunden und viele schöne 
Begegnungen „tanken“ konnten und starten 
nun gestärkt in das neue Schuljahr. 
Auch das Team vom Familientreff meldet 
sich zurück. Unsere laufenden Angebote 
beginnen in diesen Tagen wieder wie ge-
wohnt. (Der Wochenplan ist auch der Web-
site der Gemeinde zu entnehmen ) 
Ein neuer Kurs beginnt für die Grundschul-
kinder: „Tanz und Begegnung“, donners-
tags in der Schulzeit von 16.30 bis 17.30 Uhr 
in der Turnhalle des Benvenut-Stengele-
Hauses in Altheim. Es sind noch Plätze frei 
– Anmeldung und nähere Infos bei der Kurs-
leiterin Julika Schnittger, 07554 2101106 
Unser nächstes Familiencafé findet am 
Mittwoch, 18.9. im Konferenzraum der Graf-
Burchard-Halle ab 9.30 Uhr statt. Alle, die 
gerne einen gemütlichen Kaffee trinken und 
miteinander ins Gespräch kommen möch-
ten, sind hierzu herzlich eingeladen. 
Und zuletzt noch eine Möglichkeit für Sie: 
der Familientreff lebt von den Ideen und Im-
pulsen aller, die sich darin betätigen. Möch-
ten Sie sich gerne in einem Bereich einbrin-
gen oder haben Ideen/ Anliegen/ Wünsche 
für sich und Ihr(e) Kind(er)? Dann nutzen Sie 
den Schwung des Sommers und nehmen 
Sie Kontakt zu uns auf - wir freuen uns und 
sind offen für Neues!   

Ihr Team vom Familientreff Frickingen 
Treffleitung: Hannah Monkos, 
07554 9898833 
hannah.monkos@bodenseekreis.de  
 

 
Standesamtsnachrichten  
Geburt:
Die Gemeinde Frickingen freut sich zusam-
men mit Stefanie und Thomas Behling über 
die Geburt ihres Sohnes Moritz Jürgen. 
  
Eheschließung: 
06.09.2019, Rebecca Staneker geb. Weber 
und Stefan Josef Staneker, 
Bergstraße 3, Leustetten 

   
Museums-Stammtisch 
Herzliche Einladung an alle, die sich in un-
seren Museen engagieren, an Gäste und 
Interessierte, zu einem unterhaltsamen Bei-
sammensein.
 
Nächster Termin:
Donnerstag, 12. September 2019, 20.00 Uhr
Aubach Restaurant | HSM Sportzentrum am 
Aubach, Frickingen 

Sitzungseinladung 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
zu den am kommenden Dienstag, dem 17. September 2019 stattfindenden Sitzungen des 
Technischen Ausschusses und des Gemeinderates im Bürgersaal des Rathauses in Frickingen 
laden wir Sie hiermit herzlich ein. 
Die Sitzung des Technischen Ausschusses beginnt um 19.00 Uhr, die des Gemeinderates um 
19.15 Uhr. 
Die Sitzung des Technischen Ausschusses hat folgende Tagesordnung : 
1. Baugesuche 
1.1 Neubau einer Doppelgarage, Flst. Nr. 35/1 der Gemarkung Leustetten (Bergstraße 3) 
1.2 Errichtung einer Einhausung für einen Papiercontainer mit Schneckenverdichter,  
 Flst. Nr. 1325/17 der Gemarkung Frickingen (Bahnhofstraße 3) 
1.3  Erstellung eines Carports, Flst. Nr. 187/1 der Gemarkung Frickingen (Zum Weingarten 12) 
2. Bauvoranfragen 
  Erstellung einer Doppelgarage mit direkter Verbindung ans Wohnhaus, Flst. Nr. 406 der 

Gemarkung Leustetten (Steinenberg 15) 
3. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen   
Die Sitzung des Gemeinderates hat folgende Tagesordnung: 
1. Bericht des Bürgermeisters 
2. Fragen und Anregungen der Einwohner/innen 
3.  Bauantrag auf teilweise Nutzungsänderung der bestehenden Gaststätte zu einer Spiel-

halle, Flst. Nr. 10 der Gemarkung Frickingen (Altheimer Straße 2) 
4. Gemeindewerke Frickingen 
 Feststellung der Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 
5. Bauhof / Hausmeister 
 - Erneuerung des Fuhrparks 
6. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat 
7. Verschiedenes 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Stukle, Bürgermeister 

Mitteilungen der Gemeinde

Familientreff 
Frickingen     

Jetzt anmelden!

03. Oktober 2019 

Strecken für Kids, Läufer,  
Walker und Mountainbiker

www.Frickingen.de/Apfellauf

Frickinger Apfellauf 

Eine Veranstaltung der Gemeinde Frickingen -
organisiert und als Hauptsponsor unterstützt 
durch die Landbäckerei Baader.

Von jeder Startgebühr gehen in diesem Jahr  
Spenden an „Brot für die Welt“.
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 Vernissage zum Malwettbewerb der Kinder

Schopffest des MV Frickingen mit Karo Blech

Starbugs Comedy in der Graf-Burchard-Halle

24. Frickinger Herbstmarkt - u.a. mit dem Jodlerclub aus Frick

Auch zum diesjährigen Frickinger Herbst, der ganz 
im Zeichen der 30-jährigen Gemeindepartnerschaft 
Frickingen - Frick stand, ist es uns gelungen, ein 
kulturelles Ausrufezeichen in der Region zu setzen!

Mit der Vernissage zum Malwettbewerb der Schul- 
und Kindergartenkinder konnten tolle Ideen zum 
Thema Gemeindepartnerschaft präsentiert werden. 
Beim anschließenden Schopffest mit Karo Blech nahm 
der Frickinger Herbst 2019 schwungvoll Fahrt auf. 

Beim Film „Plötzlich  Deutsch“ - präsentiert im La-
gerhäusle blieb bei denen, die einen Platz ergattern 
konnten, kein Auge trocken, genauso wie beim High-
light des diesjährigen Programmes, am Donnerstag-
abend mit Starbugs Comedy. Die Comedians über-
zeugten ohne Worte  - mit Witz, Akrobatik, Klasse 
und der sprichwörtlichen Schweizer Präzision.

Der traditionelle „Frickinger Herbstmarkt“ mit sei-
nem einzigartigen Flair lockte zum Abschluss trotz 
Dauerregens Besucher aus nah und fern in unsere 
schöne Ortsmitte. 

Im Namen des Gemeinderates danke ich allen  
Akteuren, den Standbetreibern, Vereinen, Betrieben 
und Gewerbetreibenden sowie den vielen fleißigen 
Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen. 

Namentlich danke ich den Mitgliedern des Markt-
ausschusses für ihren außergewöhnlichen, vorbild- 
lichen und ehrenamtlichen Einsatz unter Leitung 
von Eugen Trinler und Erich Fruh sowie den Mitar-
beitern des Bauhofes.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sponsoren für 
die Unterstützung und Bereitstellung der Preise. 
Nicht zuletzt danke ich den Anwohnern des Festbe-
reiches für ihr Entgegenkommen und Verständnis. 

Es war wieder das breitgefächerte Angebot und vor 
allem aber die sehr hohe Qualität in der Organisati-
on und Umsetzung insgesamt, die großen Zuspruch 
fanden. Die Festwoche „Frickinger Herbst“ - wieder 
eine herausragende, bemerkenswerte Gemein-
schaftsleistung.
Herzlichen Dank allen, die in irgendeiner Form zu 
diesem Erfolg beigetragen haben.

Ihr 
Jürgen Stukle
Bürgermeister 

Frickinger
HerbstHerbst

Kinoabend: „Plötzlich Deutsch“
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Di. 24.09.2019 | 19.00 Uhr | 
Benvenut Stengele Haus, Altheim 
Vortrag von David Nelles & 
Christian Serrer  
Autoren von „Kleine Gase - 
große Wirkung“ 
„Da wir kein Buch finden konnten, das den 
Klimawandel verständlich auf den Punkt 
bringt, haben wir kurzerhand beschlossen, 
es selbst zu schreiben!“ Mit der Unterstüt-
zung von über 100 renommierten Wissen-
schaftlern ist den beiden Studenten ein 
kleines Meisterwerk und ein echter Best-
seller gelungen. So schaffen sie es auch in 
ihren Vorträgen, in spannender Form und 
verständlichen Grafiken, Hintergründe und 
Zusammenhänge des Klimawandels zu er-
klären. Keine der aktuell brennenden Fragen 
lassen die beiden unbeantwortet, wie zum 
Beispiel: „Wie groß ist der Beitrag des Men-
schen tatsächlich? Müssen wir jedes Jahr 
Ernteausfälle befürchten? Was bedeutet der 
Klimawandel für unsere Gesundheit? 
Was kostet uns der Klimawandel?...“ 
www.klimawandel-buch.de 
Mit Büchertisch der Linzgau-Buchhandlung 
Eintritt frei! Veranstalter: Gemeinde Frickin-
gen | Energieteam | Wirtschaftsrat 

Straßenbelagsarbeiten in 
Frickingen  
Vollsperrung der Lippertsreuter Straße   
Nach der Gas- und Glaserschließung in 
der Lippertsreuter Straße und den vor-
bereitenden Maßnahmen in den letzten 
Wochen wird nunmehr eine neue As-
phaltdecke eingebaut. Die Fa. Zacher aus 
Friedrichshafen wurde vom Stadtwerk 
am See und dem Bodenseekreis mit den 
Arbeiten beauftragt und wird am kom-
menden Montag, 16. September 2019 
mit den Arbeiten beginnen, die eine ab-
solute Vollsperrung erfordern. 

Die Lippertsreuter Straße ist daher 
im Zeitraum vom 16. - 27. September 
2019 voll gesperrt.  

Wir bitten um Beachtung der örtlichen 
und überörtlichen Umleitungsbeschilde-
rung und danken für Ihr Verständnis.  

Herbstkonzert
mit der Südwestdeutschen 

Philharmonie Konstanz

Sonntag, 22.09.2019 | 19 Uhr
Graf-Burchard-Halle | Frickingen

Einojuhani Rautavaara
 Cantus arcticus op. 61

Franz Schubert
Symphonie Nr. 8 h-Moll D 759 

„Unvollendete“ 

Gustav Mahler
Symphonie Nr. 1 d-Dur „Titan“ 

Karten im Rathaus Frickingen
online: www.frickingen.de 

Bekanntmachung über die 
Durchführung des Volks- 
begehrens  Artenschutz  -  
„Rettet die Bienen“ über  
das „Gesetz zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des 
Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes“   
In Baden-Württemberg wird das Volksbe-
gehren 

Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das 
„Gesetz zur Änderung des Naturschutzge-
setzes und des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes“ 

durchgeführt. 

Wer das Volksbegehren unterstützen möch-
te, kann dies im Rahmen der freien oder 
amtlichen Sammlung tun. 
 
1.   Bei der freien Sammlung, die am Diens-

tag, den 24. September 2019 beginnt, 
besteht die Möglichkeit, sich innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten, also 
bis Montag, den 23. März 2020, in von 
den Vertrauensleuten des Volksbegeh-
rens oder deren Beauftragten ausgege-
bene Eintragungsblätter zur Unterstüt-
zung des Volksbegehrens einzutragen.  

2.  Bei der amtlichen Sammlung werden 
bei den Gemeindeverwaltungen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des 
Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche 
Sammlung dauert drei Monate und star-

Amtliche Bekanntmachungen

tet am Freitag, den 18. Oktober 2019 und 
endet am Freitag, den 17. Januar 2020.

  
  Die Eintragungsliste für die Gemeinde 

Frickingen wird in der Zeit vom 18. Okto-
ber 2019 bis 17. Januar 2020 im Rathaus 
Frickingen, Zimmer 1, Kirchstraße 7, 
88699 Frickingen zu folgenden Öff-
nungszeiten 

  Montag bis Freitag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,  
Montagvon 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
und Mittwoch  
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

  für Eintragungswillige zur Eintragung 
bereitgehalten. 

  Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlge-
eignet möglich. 

 
3.  Zur Eintragung in die Eintragungsliste 

oder das Eintragungsblatt ist nur berech-
tigt, wer im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung im Land Baden-Württemberg zum 
Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle 
Personen, die am Tag der Eintragung

 -   mindestens 18 Jahre alt sind,
 -   die deutsche Staatsangehörigkeit be-

sitzen,
 -   seit mindestens drei Monaten in Baden-

Württemberg ihre Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben oder sich sonst gewöhnlich auf-
halten, und

 -   nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4.  Eintragungsberechtigte können bei der 
amtlichen Sammlung ihr Eintragungs-
recht nur in der Gemeinde ausüben, 

in der sie ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. 
Eintragungsberechtigte ohne Wohnung 
können sich in der Gemeinde eintragen, 
in der sie sich gewöhnlich aufhalten.

 
5.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein 

Eintragungsrecht nur einmal ausüben, 
folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

 
6.  Bei der freien Sammlung hat die oder 

der Eintragungsberechtigte auf dem 
Eintragungsblatt den Familiennamen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, die 
Anschrift (Hauptwohnung) sowie den 
Tag der Unterzeichnung anzugeben und 
dies persönlich und handschriftlich zu 
unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unter-
zeichnung des Eintragungsblattes die 
Möglichkeit bestand, den Entwurf der 
Gesetzesvorlage und deren Begründung 
einzusehen. Eintragungen, die die un-
terzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleser-
lich oder unvollständig sind, oder die 
erkennbar nicht eigenhändig unter-
schrieben sind oder das Datum der Un-
terzeichnung fehlt, sind ungültig.

  Das Eintragungsblatt ist für die Beschei-
nigung des Eintragungsrechts entweder 
von den Vertrauensleuten des Volksbe-
gehrens, deren Beauftragten oder der 
unterzeichnenden Person selbst spätes-
tens bis Montag, den 23. März 2020, bei 
der Gemeinde einzureichen, in der die 
Wohnung, bei mehreren die Hauptwoh-
nung oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht. 
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7.  Eine Eintragung in die bei der Gemeinde 
ausgelegte Eintragungsliste kann erst 
erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen 
Angaben feststellt, dass die Person ein-
tragungsberechtigt ist. Eintragungswilli-
ge, die der oder dem Gemeindebediens-
teten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswil-
lige sollen daher zur Eintragung ihren 
Personalausweis mitbringen. 

 
8.  Die Unterschrift auf dem Eintragungs-

blatt oder der Eintragungsliste kann nur 
persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, 
aber das Volksbegehren unterstützen 
will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die 
Unterschrift. 

 
9.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der 

folgende Gesetzentwurf mit Begrün-
dung. Dieser wird von den Vertrauens-
leuten der Antragsteller oder deren 
Beauftragten bei der Ausgabe der Ein-
tragungsblätter zur Einsichtnahme be-
reitgehalten und bei der Gemeinde im 
Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

  
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
  
A. Zielsetzung 
  
Durch das Änderungsgesetz werden im 
Naturschutzgesetz (NatSchG) sowie im 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
(LLG) notwendige Ergänzungen und An-
passungen vorgenommen, mit welchen die 
Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pflanzen-
arten in Baden-Württemberg gewährleistet 
werden soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt 
der Arten innerhalb der Landesgrenzen des 
Landes Baden-Württemberg zu schützen, 
in Gesetzesform eingeführt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird der Einsatz von Pestizi-
den (Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf 
bestimmten Schutzflächen neu geregelt. 
Zusätzlich werden Änderungen im Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz vor-
genommen, um sicherzustellen, dass auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen das verbindliche Ziel des Artenschut-
zes nicht durch den Einsatz von Pestiziden 
konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt 
unterstützende ökologische Landwirtschaft 
betrieben wird. Die Reduktion des Pesti-
zideinsatzes wird als gesetzlich formulier-
tes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die 
Pflicht des Landes zu einer besseren und 
transparenten Dokumentation der erreich-
ten Fortschritte festgeschrieben. 
  
B. Wesentlicher Inhalt 
  
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Arten-
vielfalt zu stärken, welches durch folgende 
Inhalte erreicht werden soll: 
 
•	 Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Ar-

tenvielfalt in Flora und Fauna und dem Ver-

lust von Lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die Entwicklung der Arten und deren 
Lebensräume zu befördern als Regelungs-
gegenstand (Artikel 1 Nummer 1)

•	 Bessere Verankerung des Ziels, die Arten-
vielfalt zu schützen, in den einschlägigen 
Bildungs- und Ausbildungsangeboten öf-
fentlicher Träger (Artikel 1 Nummer 2)

•	 Wirksamer Schutz des Biotopverbundes 
durch flächendeckende planerische Si-
cherung (Artikel 1 Nummer 3)

•	 Schutz für extensiv genutzte Obstbaum-
wiesen, Obstbaumweiden und Obst-
baumäcker mit hochwachsenden Obst-
bäumen (Streuobstbestände) (Artikel 1 
Nummer 4)

•	 Verbot von Pestiziden auf naturschutz-
rechtlich besonders geschützten Flächen, 
bei klar definierten Ausnahmen (Artikel 1 
Nummer 5)

•	 Einforderung geeigneter Maßnahmen, 
um den Anteil der ökologischen Land-
wirtschaft auf der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in Baden-Württemberg 
bis 2035 schrittweise auf 50 Prozent anzu-
heben sowie Umstellung landeseigener 
Landwirtschaftsbetriebe auf ökologische 
Landwirtschaft (Artikel 2)

•	 Verpflichtung zur Erarbeitung einer Stra-
tegie bis 1. Januar 2022 zur Reduktion des 
Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis zum 
Jahr 2025 (Artikel 2)

   
C. Alternativen 
  
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen 
keine Alternativen. 
  
D.  Wesentliche Ergebnisse der Regelungs-

folgenabschätzung und Nachhaltigkeits-
prüfung 

  
Bei den vorgelegten Änderungen handelt 
es sich um notwendige Ergänzungen und 
Anpassungen bestehender Gesetze, um das 
Artensterben in Baden-Württemberg aufzu-
halten und die Artenvielfalt zu stärken. Die 
Neufassungen von § 7, § 22, § 33a und § 34 
NatSchG sowie von § 2 LLG dienen der Er-
füllung der im neu gefassten § 1a NatSchG 
gestärkten Zielsetzung der Sicherung von 
Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizidein-
sätzen und der Ausbau ökologischer Land-
wirtschaft stehen erwiesenermaßen in direk-
tem Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung 
und Förderung wiederum Abstimmungsge-
genstand des beantragten Volksbegehrens 
ist, ergibt sich der Bedarf der genannten 
Gesetzesänderungen daraus. Die Anpassun-
gen in Aus- und Weiterbildung scheinen als 
notwendige Voraussetzung, um alle Betei-
ligten besser auf die genannten Änderun-
gen vorzubereiten. Insofern sind diese we-
sentlichen Veränderungen als im Sinne der 
Zielerreichung angemessen zu bewerten. 
  
Die Änderungen führen nicht zu zwangs-
läufigen finanziellen Mehrbelastungen 
für öffentliche oder private Haushalte. Die 
Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes 
werden damit insgesamt als positiv abge-
schätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig 
einzuordnen. 

Der Landtag wolle beschließen, 
  
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine 
Zustimmung zu erteilen: 
  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und Landwirt-

schafts- und Landeskulturgesetzes 
  
 Artikel 1 
 Änderungen des Naturschutzgesetzes 
  Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 

2015 (GBl. S. 585), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. 
S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie 
folgt geändert: 

 
1.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
   
 „§ 1a 
 Artenvielfalt 
  
  Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus ver-

pflichtet sich das Land im besonderen 
Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in 
Flora und Fauna und dem Verlust von Le-
bensräumen entgegenzuwirken sowie 
die Entwicklung der Arten und deren Le-
bensräume zu befördern.” 

 
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
  
  „(3) Die Träger der land-, forst- und fi-

schereiwirtschaftlichen Ausbildung und 
Beratung sollen die Inhalte und Voraus-
setzungen einer natur- und landschafts-
verträglichen Land-, Forst- und Fische-
reiwirtschaft, insbesondere mit dem 
Ziel, die biologische Artenvielfalt in der 
landwirtschaftlichen Produktion durch 
ökologische Anbauverfahren zu erhal-
ten und zu fördern, im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit vermitteln.“ 

 
3.  § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  
  Die Worte „soweit erforderlich und ge-

eignet” werden gestrichen. 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt:
  
 „§ 33a 
 Erhalt von Streuobstbeständen 
  
  (1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, 

Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker 
aus hochstämmigen Obstbäumen mit 
einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern mit 
Ausnahme von Bäumen, die weniger als 
50 Meter vom nächstgelegenen Wohn-
gebäude oder Hofgebäude entfernt sind 
(Streuobstbestände) sind gesetzlich ge-
schützt. Die Beseitigung von Streuobst-
beständen sowie alle Maßnahmen, die 
zu deren Zerstörung, Beschädigung oder 
erheblichen Beeinträchtigung führen 
können, sind verboten. Pflegemaßnah-
men, die bestimmungsgemäße Nutzung 
sowie darüberhinausgehende Maßnah-
men, die aus zwingenden Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich sind, 
werden hierdurch nicht berührt. 
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  (2) Die untere Naturschutzbehörde kann 
Befreiungen von den Verboten nach Ab-
satz 1 unter den Voraussetzungen des 
§ 67 Absatz 1 und 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit lie-
gen Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses in der Regel erst dann 
vor, wenn die Maßnahmen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit zwingend erfor-
derlich sind und die Verkehrssicherheit 
nicht auf andere Weise erhöht werden 
kann. Der Verkehrssicherungspflichtige 
hat die aus Gründen der Verkehrssiche-
rung notwendigen Maßnahmen in Ab-
stimmung mit der Naturschutzbehörde 
vorzunehmen. Die Befreiung wird mit 
Nebenbestimmungen erteilt, die sicher-
stellen, dass der Verursacher Eingriffe in 
Streuobstbestände unverzüglich durch 
Pflanzungen eines gleichwertigen Streu-
obstbestandes in räumlicher Nähe zum 
Ort des Eingriffs auszugleichen hat. 

  
  (3) Im Falle eines widerrechtlichen Ein-

griffs ist dem Verursacher durch die Na-
turschutzbehörde die Wiederherstellung 
eines gleichwertigen Zustands durch Er-
satzpflanzungen aufzuerlegen.“ 

 
5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:
 
 „§ 34 
 Verbot von Pestiziden 
  
  Die Anwendung von Pestiziden (Pflan-

zenschutzmittel und Biozide) gemäß Arti-
kel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/
EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 
71) in der jeweils geltenden Fassung ist 
in Naturschutzgebieten, in Kern- und 
Pflegezonen von Biosphärengebieten, in 
gesetzlich geschützten Biotopen, in Na-
tura 2000-Gebieten, bei Naturdenkmä-
lern und Landschaftsschutzgebieten, so-
weit sie der Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Na-
turgüter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen be-
stimmter wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten dienen, verboten. Die untere 
Naturschutzbehörde kann auf Antrag die 
Verwendung bestimmter Mittel im Ein-
zelfall zulassen, soweit eine Gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genann-
ten Schutzgebiete oder geschützten 
Gegenstände nicht zu befürchten ist. 
Die höhere Naturschutzbehörde kann 
die Verwendung dieser Mittel für das 
jeweilige Gebiet zulassen, soweit eine 
Gefährdung des Schutzzwecks der in 
Satz 1 genannten Schutzgebiete oder 
geschützten Gegenstände nicht zu be-
fürchten ist. Das zuständige Ministerium 
berichtet jährlich dem Landtag über die 
erteilten Ausnahmen. Weitergehende 
Vorschriften bleiben unberührt.” 

6. § 71 wird wie folgt geändert:
  
 Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
  
  „(4) In den Grenzen des § 34 in der Fas-

sung des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. 
S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein 
Einsatz von Pestiziden noch bis zum 1. 
Januar 2021 fortgeführt werden.“ 

 
7.  Die Inhaltsübersicht ist entsprechend 

anzupassen.
  
 Artikel 2 
 Änderung des Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetzes (LLG) 
  Das Landwirtschafts- und Landeskultur-

gesetz vom 14. März 1972, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 50 der Verordnung 
vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 105), 
wird wie folgt geändert: 

  Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b 
eingefügt: 

  
 „§ 2a 
 Ökologischer Landbau 
  
  (1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sin-

ne von § 1a des Gesetzes zum Schutz der 
Natur und zur Pflege der Landschaft vom 
23. Juni 2015 (GBl. S. 585) in der jeweils 
geltenden Fassung verfolgt das Land 
das Ziel, dass die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in Baden-Württemberg 
nach und nach, bis 2025 zu mindestens 
25 Prozent und bis 2035 zu mindestens 
50 Prozent, gemäß den Grundsätzen des 
ökologischen Landbaus gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Ge-
setzes zur Durchführung der Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft oder 
der Europäischen Union auf dem Gebiet 
des ökologischen Landbaus (Öko-Land-
baugesetz − ÖLG) in der jeweils gelten-
den Fassung bewirtschaftet werden. 

  (2) Staatliche Flächen, die sich in Eigen-
bewirtschaftung befinden (Staatsdo-
mänen), sind ab dem 1. Januar 2022 
vollständig gemäß den Vorgaben zum 
ökologischen Landbau gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Öko-
Landbaugesetzes in den jeweils gelten-
den Fassungen zu bewirtschaften. 

  (3) Verpachtete landwirtschaftliche Flä-
chen in Landeseigentum werden an 
nach den Grundsätzen des Ökologischen 
Landbaus gem. Absatz 2 wirtschaftende 
Betriebe verpachtet. In den Pachtver-
trägen wird zum nächstmöglichen Zeit-
punkt festgelegt, dass die Flächen ge-
mäß den Grundsätzen des ökologischen 
Landbaus zu bewirtschaften sind. In Här-
tefällen ist auch eine naturschutzorien-
tierte Bewirtschaftung unter Verzicht auf 
den Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 
3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 
71) in der jeweils geltenden Fassung und 
mineralischem Stickstoffdünger zulässig. 

  (4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch 
das zuständige Ministerium ein Status-
bericht zu den ökologisch genutzten 
Landwirtschaftsflächen zu erstatten. 

  
 § 2b 
 Reduktion des Pestizideinsatzes 
  
  (1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß 

Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der Ge-
meinschaft für die nachhaltige Verwen-
dung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. 
November 2009, S. 71) in der jeweils gel-
tenden Fassung in der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- 
und Verkehrsbereich soll bis 2025 um 
mindestens 50 Prozent der jeweiligen 
Flächen reduziert werden. 

  
  (2) Hierfür wird die Landesregierung bis 

zum 1. Januar 2022 eine Strategie erar-
beiten. Die Entwicklung und Umsetzung 
der Strategie wird durch einen Fach-
beirat aus zuständigen Behörden und 
Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, 
Gartenbau- und Kommunalverbände) 
begleitet. 

  
  (3) Das zuständige Ministerium ermittelt 

jährlich den Einsatz von chemisch-syn-
thetischen Pestiziden nach Fläche und, 
wenn möglich, nach Wirkstoffmenge 
und Behandlungsintensität und veröf-
fentlicht diese Ergebnisse. 

  
  (4) Das zuständige Ministerium berich-

tet dem Landtag jährlich in schriftlicher 
Form über die Ergebnisse der Pestizidre-
duktion.“ 

  
 Artikel 3 
 Inkrafttreten 
 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Verkündung in Kraft. 
   
 Begründung 
  
A. Allgemeiner Teil  
  
  Gegenwärtig wird auch in Baden-Würt-

temberg ein dramatischer Artenverlust 
verschiedenster Gruppen von Tieren und 
Pflanzen festgestellt. Gerade der drasti-
sche Rückgang der Artenvielfalt, insbe-
sondere den Insekten, den Amphibien, 
den Reptilien, den Fischen, den Vögeln 
und den Wildkräutern ist durch einschlä-
gige Untersuchungen eindeutig nachge-
wiesen (vgl. aktuelle Roten Listen und Ar-
tenverzeichnisse Baden-Württembergs). 
Als wesentliche Ursachen wissenschaft-
lich anerkannt sind der übermäßige 
Einsatz von Düngemitteln (Dalton und 
Brand-Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) 
und Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 
2017) sowie die strukturelle Verarmung 
der Landschaft (Fabian et al., 2013). Jede 
verlorene Art und jeder gestörte Lebens-
raum ist nicht nur ein Verlust an Stabi-
lität des natürlichen Lebensgefüges, 
sondern auch eine Beeinträchtigung der 
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Lebensqualität der Menschen. Der vor-
liegende Gesetzentwurf zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
leistet durch die Verbesserung und Er-
gänzung des baden-württembergischen 
Naturschutzgesetzes und des baden-
württembergischen Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes einen wirk-
samen Beitrag zu Erhalt und Stärkung 
unseres Artenreichtums in Baden-Würt-
temberg. Da in Baden-Württemberg das 
für Landwirtschaft zuständige Ministe-
rium bereits mit der Ausarbeitung einer 
Pestizidreduktionsstrategie beauftragt 
ist und andererseits die Schutzgebiete, 
in denen der Pestizideinsatz verboten 
ist, im Naturschutzgesetz aufgeführt 
sind, ist es erforderlich, beide Gesetze zu 
ändern, um einen wirksamen Schutz der 
Artenvielfalt zu ermöglichen. 

  
B. Einzelbegründung  
  
  Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutz-

gesetzes 
  
  Zu 1.: Einfügung des § 1a 
  
  Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkreti-

sierung in § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG. Ziel 
des Gesetzesentwurfes ist es, dem Ar-
tenverlust, insbesondere dem Rückgang 
der Insekten, entgegenzuwirken. Hierzu 
wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel sta-
tuiert, die Artenvielfalt in Flora und Fau-
na zu erhalten und zu verbessern. 

  
  Zu 2.: Änderung des § 7 
  
  Die Wechselwirkung zwischen der Be-

wirtschaftungsart auf landwirtschaft-
lichen Flächen und der dort in der mit-
telbaren und unmittelbaren Umgebung 
vorkommenden Artenvielfalt sind hin-
länglich wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. 
Thünen-Institut, 2019). So kommen auf 
ökologisch bewirtschafteten Flächen 
deutlich mehr Arten vor. Deswegen 
scheint es geboten, auch unabhängig 
von der Festlegung auf eine konkrete 
Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch 
Qualifikation darin zu fördern, möglichst 
nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd 
zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen 
unmittelbaren Effekt auf die Artenvielfalt 
hat. Geht das Land diesen Weg gesetz-
lich verbindlich, folgt daraus zwangs-
läufig die entsprechende Qualifizierung 
der in der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft beschäftigten Menschen. 

  
 Zu 3.: Änderung des § 22 
  
  Dem Biotopverbund kommt für den 

Schutz und die Sicherung der heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten, für die 
Erhaltung und Entwicklung funktions-
fähiger ökologischer Wechselbezie-
hungen und für die Verbesserung des 
Zusammenhangs des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ent-
sprechend eine enorme Bedeutung zu. 
Der Biotopverbund ermöglicht zugleich 

Ausweich- und Wanderungsbewegun-
gen von Populationen klimasensibler 
Arten, die infolge des erwarteten Klima-
wandels notwendig sind. Die Ursachen 
des Artenschwundes, der übermäßige 
Einsatz von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln sowie die strukturelle Verarmung 
der Landschaft kommen überwiegend 
im Offenland zum Tragen. Der gegen-
wärtige Rückgang der Biodiversität ist in 
seiner Dramatik deshalb hauptsächlich 
in landwirtschaftlich geprägten sowie 
aquatischen Lebensräumen zu beob-
achten. Die gesetzlichen Regelungen 
zur Schaffung eines Biotopverbundes 
berücksichtigen dies bisher nicht aus-
reichend. Eine wirksame Sicherung des 
Biotopverbundes erfordert eine flächen-
deckende planerische Sicherung des 
Biotopverbundes. 

  
  Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbestän-

den 
  
  Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden 

oder Obstbaumäcker sind von beson-
derer Bedeutung als Lebensraum für 
besonders geschützte Arten. Sie sind 
eine besondere Form der Kulturland-
schaft. Baden-Württemberg trägt im 
Vergleich zu anderen Bundesländern 
eine europaweite Verantwortung für 
diese Kulturlandschaftslebensräume. 
Streuobstwiesen befinden sich zumeist 
in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resul-
tiert daher aus der Inanspruchnahme 
für Bebauungen. Für einen wirksamen 
Schutz wurden vergleichsweise strenge 
Anforderungen an den Ausgleich und 
damit gleichzeitig an die Möglichkeit der 
Erteilung einer Ausnahme vom gesetzli-
chen Biotopschutz formuliert. Es soll für 
Streuobstbestände analog zu § 9 WaldG 
Baden-Württemberg ein Erhaltungsge-
bot gelten. Dies wurde bereits 1983 von 
der Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der 
Veröffentlichung „Schutz von Streuobst-
beständen“ vorgeschlagen. 

  
 Zu 5.: Neufassung des § 34 
  
  Die nun aufgeführten Schutzgebiete ha-

ben alle eine Naturschutzfunktion und 
sind bedeutsam für den Erhalt der Arten-
vielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen 
maßgeblich zum Artensterben bei. Auch 
in Schutzgebieten nimmt das Artenster-
ben drastische Ausmaße an. So wurde 
in der Studie: „More than 75 percent de-
cline over 27 years in total flying insect 
biomass in protected areas“ nachge-
wiesen, dass zwischen den Jahren 1989 
und 2015 die Biomasse von Fluginsekten 
in Schutzgebieten in Deutschland um 
mehr als 75 % zurückgegangen ist. 

  
  Pestizide wirken sich in vielfacher Hin-

sicht auf Lebensräume, Pflanzen und Tie-
re aus. Direkte Folgen sind tödliche Aus-
wirkungen auf vermeintliche Schädlinge 
– aber auch „Kollateralschäden“ an ande-
ren Tieren und Pflanzen. Die Reduktion 
des Vorkommens einzelner Arten wirkt 
sich indirekt über die Nahrungskette auf 

andere Lebewesen aus und nimmt ihnen 
die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaf-
fen Pestizide Formen der Landwirtschaft, 
die natürliche Lebensräume zerstören: 
Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder 
nicht heimische Früchte zerstören das 
eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht 
einfach, den Einfluss von Pestiziden auf 
die biologische Vielfalt aus dem Bündel 
an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass 
dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 
2010 veröffentlichten, europaweiten 
Studie deutlich: Von dreizehn untersuch-
ten Faktoren der landwirtschaftlichen 
Intensivierung hatte der Gebrauch von 
Insektiziden und Fungiziden die schäd-
lichsten Auswirkungen auf die Biodiver-
sität. Die Artenvielfalt in Europa kann 
also nur erhalten werden, wenn die Ver-
wendung von solchen Mitteln in großen 
Teilen der Landwirtschaft auf ein Mini-
mum beschränkt wird (Geiger u.a. 2010: 
„Persistent negative effects of pesticides 
on biodiversity and biological control 
potential on European farmland“). Zu 
den gleichen einschlägigen Ergebnissen 
kommt eine große internationale Über-
blicksstudie der Vereinten Nationen zur 
Rolle der Insekten als Bestäuber in der 
Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 

  
 Zu 6.: Änderung des § 71 

  Um den Betroffenen eine Anpassung zu 
ermöglichen, wird eine Übergangsfrist 
eingeführt. 

  Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung 
ist die Inhaltsübersicht entsprechend 
anzupassen. 

  Zu Artikel 2: Änderung des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes 

  
 Einfügung der §§ 2a und 2b 
  
 § 2a 
  
  Die ökologische/biologische Produktion 

bildet ein Gesamtsystem der landwirt-
schaftlichen Betriebsführung und der Le-
bensmittelproduktion, die u.a. auf beste 
umweltschonende Praktiken, ein hohes 
Maß der Artenvielfalt und den Schutz der 
natürlichen Ressourcen abzielt (Erwä-
gungsgrund (1) zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007). 
Ein auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 betriebener ökologi-
scher Landbau ist unter anderem auf-
grund der strengen Beschränkung des 
Einsatzes von Pestiziden schonender für 
die Artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): 
„Leistungen des ökologischen Landbaus 
für Umwelt und Gesellschaft“). Um dem 
Insektensterben wirksam gegenzusteu-
ern wird das Ziel festgelegt, den Anteil 
der ökologischen Landwirtschaft stetig 
auszubauen, wobei bis zum Jahr 2025 
mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 
50 % der landwirtschaftlichen Flächen 
gemäß den Grundsätzen des ökologi-
schen Landbaus gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur 
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Durchführung der Rechtsakte der Euro-
päischen Gemeinschaft oder der Europä-
ischen Union auf dem Gebiet des ökolo-
gischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz 
– ÖLG) in der jeweils gültigen Fassung 
bewirtschaftet werden sollen. 

  
 § 2b 
  
  Pestizide wirken sich in vielfacher Hin-

sicht negativ auf Lebensräume, Pflanzen 
und Tiere aus. Direkte Folgen sind töd-
liche Auswirkungen auf vermeintliche 
Schädlinge – aber auch „Kollateralschä-
den“ an anderen Tieren und Pflanzen. 
Die Reduktion des Vorkommens einzel-
ner Arten wirkt sich indirekt über die 
Nahrungskette auf andere Lebewesen 
aus und nimmt ihnen die Lebensgrund-
lage. Gleichzeitig schaffen Pestizide For-
men der Landwirtschaft, die natürliche 
Lebensräume zerstören: Monokulturen, 
enge Fruchtfolgen oder nicht heimi-
sche Früchte zerstören das eingespielte 
Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den 
Einfluss von Pestiziden auf die biologi-
sche Vielfalt aus dem Bündel an Einfluss-
faktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 
veröffentlichten, europaweiten Studie 
deutlich: Von dreizehn untersuchten 
Faktoren der landwirtschaftlichen Inten-
sivierung hatte der Gebrauch von Insek-
tiziden und Fungiziden die schädlichs-
ten Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Die Artenvielfalt in Europa kann also nur 
erhalten werden, wenn die Verwendung 
von Mitteln in großen Teilen der Land-
wirtschaft auf ein Minimum beschränkt 
wird. Deshalb muss der Einsatz von Pesti-
ziden reduziert werden (Geiger u.a. 2010: 
„Persistent negative effects of pesticides 
on biodiversity and biological control 
potential on European farmland“). Zu 
den gleichen einschlägigen Ergebnissen 
kommt eine große internationale Über-
blicksstudie der Vereinten Nationen zur 
Rolle der Insekten als Bestäuber in der 
Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 

 Zu Artikel 3: Inkrafttreten 

  Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“ 
  
 Frickingen, den 11.09.2019 
  
 gez. Jürgen Stukle, Bürgermeister 
 
 

 

Bodensee-Linzgau
Tourismus

Führung im Obstgroßmarkt 
Salem Frucht 
Im Rahmen seines Programms „Unterneh-
men im Linzgau – Blick hinter die Kulissen“ 
und passend zu den Bodensee-Apfelwo-
chen lädt der Bodensee-Linzgau Tourismus 
ein zu einer Betriebsführung bei Salem-

Frucht. Am Donnerstag, 26. September, 16 
Uhr können Interessierte den Betriebsab-
lauf in einem Obstgroßmarkt kennen ler-
nen. Während der Apfelernte herrscht dort 
Hochbetrieb. Zwischen 40.000 und 50.000 
Tonnen Äpfel werden nun auf den Weg 
zum Kunden gebracht. Eindrucksvoll kann 
der Besucher erleben, welche Stationen auf 
den Hightech-Sortier- und Packanlagen ein 
Apfel durchläuft, bis er zum Versand bereit-
steht. Zum Abschluss der Führung erwartet 
die Teilnehmer ein wertiges Präsent. 
Hinweis: 
Anmeldung bis zum Vortag beim Boden-
see-Linzgau Tourismus e.V., 
Tel. 07553 917715, 
tourist-info@bodensee-linzgau.de. 
Treffpunkt: Halleneingang, A
lte Neufracher Str. 100, Salem-Neufrach, 
Teilnehmerzahl mind. 
15 Pers., Dauer ca. 1,5 Std., Kostenbeitrag 6,- € 
   
 
 

Landratsamt  
Bodenseekreis

Gartenabfälle werden  
abgeholt   
Am Montag, den 16. September  werden 
in Frickingen Gartenabfälle abgeholt. Das 
kompostierbare Material muss am Abfuhr-
tag bis spätestens 6 Uhr morgens am Stra-
ßenrand bereitgestellt werden. 
Damit die Mitarbeiter des Abfuhrunterneh-
mens den Abfall abtransportieren und ent-
sorgen können, sind folgende Regeln zu 
beachten: 
Was wird gesammelt? 
Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine Ro-
dungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh, Heu, 
Stauden, Abraum von Beeten, Blumen, Bal-
konpflanzen, Abdeckreisig usw. 
Wie müssen die Gartenabfälle an der 
Straße bereitgestellt werden? 
Äste und sonstiger Baum- und Strauch-
schnitt bitte auf eine Länge von maximal 
1,5 m kürzen und unbedingt bündeln (nur 
verrottbare Schnüre verwenden). Klein-
material in gut einsehbare und entleerbare 
Behälter füllen (z. B. Plastikwannen, Kunst-
stoffbehälter, feste Kartons oder stabile Sä-
cke). Aufgeweichte Papiersäcke werden mit 
entsorgt. Bitte keine „Gelben Säcke“ oder 
andere dünnwandige Säcke benutzen. Die 
Gebinde und Behälter dürfen jeweils nicht 
schwerer als 20 kg sein. Abgefahren wer-
den nur Gartenabfälle in haushaltsüblichen 
Mengen. 
Was wird nicht mitgenommen? 
Gartenabfälle, denen Metall- oder Plastiktei-
le anhaften und solche, die nicht gebündelt 
sind. Baum- und Strauchschnitt mit einer 
Astlänge von über 1,5 m sowie Äste mit ei-
ner Stärke von über 10 cm im Durchmesser. 
Verschnürte Säcke und zweckentfremdete 
Gelbe Säcke können nicht entleert werden. 
Alle Termine und Infos gibt es auch unter 
www.abfallwirtschaftsamt.de 

Die Vereine berichten

Camphill 
Schulgemeinschaften e. V.

Kath. Frauengemeinschaft 
Frickingen u. Altheim

Liebe Frauen, 
nach einer ausgiebigen Sommerpause soll 
unser erstes Treffen mit einem gemütlichen 
Filmabend im Hause „Groß“ beginnen. Ge-
plant ist ein Film zum Thema des 100 jäh-
rigen Frauenwahlrechts am Beispiel der 
Schweizer Frauen, die sich dieses Privileg in 
den 70er Jahren hart erkämpfen mussten. 
Der Film regt zum Nachdenken, aber auch 
viel zum Schmunzeln an. Lasst euch überra-
schen. 
Wir treffen uns am Montag, den 16.09.2019 
um 19.30 Uhr bei Steffi Groß in der Bachstra-
ße. Ich freue mich auf euer Kommen 
Euer kfd Vorstandsteam 
 

 
Ferienlager 2019 der  
KjG Frickingen-Altheim 
Vom 19.08-28.08.2019 fuhren wir, die KjG 
Frickingen-Altheim mit ca. 50 Kindern und 
Jugendlichen in unser alljährliches Som-
merlager. Dieses Jahr verbrachten wir zehn 
wunderschöne und ereignisreiche Tage im 
Gruppenhaus Schlössle in Hirschegg, Klein-
walsertal. Unser Team, bestehend aus 14 
Leiter*innen und drei Küchenhelfer*innen, 
versuchte wieder einmal das Ferienlager 
so unvergesslich wie möglich zu gestalten. 
Viele Renn- und Actionspiele, sowie ver-
schiedenste Workshops und auch Ganzta-
gesspiele, wie das Cityspiel standen auf dem 
Programm. Beim Cityspiel können sich die 
Teilnehmer*innen z.B. ein eigenes Geschäft 
erbauen und damit ihr eigenes „Geld“ ver-
dienen und dieses anderweitig ausgeben 
oder vermehren. Auch das Abendprogramm 
wurde mit Programmpunkten wie „1, 2 oder 
3?“, einem Casino-Abend, sowie der alljähr-
lichen Disco und einer gruseligen Nacht-
wanderung vielfältig gestaltet. Ein zusätzli-
ches Highlight war wie immer der „Schicke 
Abend“. An diesem Abend machen sich alle 
besonders hübsch und genießen dann zu-
sammen das reichhaltige und super leckere 
Buffet, das den ganzen Tag über von der Kü-
che angerichtet wird. 

Wir, das Leitungsteam der KjG Frickingen-
Altheim, bedanken uns herzlich bei allen die 
dabei waren und diese zehn Tage so unver-
gesslich machten!

Am 22.09.2019 findet von 15:00 Uhr bis ca. 
17:00 Uhr das Lagernachtreffen im Kinder-
haus Altheim im Barraum  statt. Wir freuen 
uns darauf, euch alle noch einmal zu sehen 
und zusammen die vielen entstandenen 
Bilder anzuschauen. Eltern und Geschwister 
sind ebenfalls herzlich eingeladen. 
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Miteinander e.V. Helferschulung,
Donnerstag den 26.09.2019, 18.30 Uhr
Umgang mit Krisen und Notfallsituationen 
(Teil 2)
Camphill Ausbildungen Frickingen, Gebäu-
de: B, Raum-Nr.: B-0.13 (EG)
Mehr Informationen unter 
www.miteinander-frickingen.de 
 
 

SpVgg FAL
Abteilung Fußball

Ergebnisse vom Wochenende: 
  
Herren: 
SpVgg F.A.L. : FC Überlingen 2:0 
SC Göggingen : SpVgg F.A.L. 2 4:1 
SpVgg F.A.L. 3 : Spfr. Ittendorf-Ahausen 0:4 
SG Herdwangen/G. 2 : SpVgg F.A.L. 4 7:2 
  
Spielevorschau Herren: 
Landesliga – 5. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 15:00 Uhr 
SV Denkingen : SpVgg F.A.L. 
Kreisliga A – 3. Spieltag 
Samstag, 14. September 2019, 16:00 Uhr 
SpVgg F.A.L. 2 : SC Pfullendorf 2 
Kreisliga B – 3. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 15:00 Uhr 
Türk. Arbeiterverein Überlingen : SpVgg 
F.A.L. 3 
Kreisliga C – 3. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 10:30 Uhr 
SpVgg F.A.L. 4 : SG Gallmannsweil/B.K.B. 2 
  
Spielevorschau Jugend: 
  
A-Jugend – 1. Spieltag 
Samstag, 14. September 2019, 13:15 Uhr 
FC Überlingen : SG F.A.L. 
B1-Jugend – 1. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 13:00 Uhr 
SG F.A.L. : SG Stahringen 
B2-Jugend – 1. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 10:30 Uhr 
SG Kluftern : SG F.A.L. 2 
C1-Jugend – 1. Spieltag 
Freitag, 13. September 2019, 18:30 Uhr 
SG Überlingen/Ried : SpVgg F.A.L. 
C2-Jugend – 1. Spieltag 
Freitag, 13. September 2019, 17:30 Uhr 
SpVgg F.A.L. 2 : SG Zizenhausen/Hi./Ho. 2 
D1-Jugend – 1. Spieltag 
Samstag, 14. September 2019, 13:00 Uhr 
SC Konstanz-Wollmatingen : SpVgg F.A.L. 
D2-Jugend – 1. Spieltag 
Samstag, 14. September 2019, 14:00 Uhr 
SpVgg F.A.L. 2 : Spfr. Owingen-Billafingen 2 
E-Jugend – 1. Spieltag 
Sonntag, 15. September 2019, 10:30 Uhr 
SC Markdorf : SpVgg F.A.L. 

TC F.A.L.: Besuch vom  TC Frick + 40 Jahre Tennisabteilung F.A.L. 
Am Samstag, 07.09.2019, empfing die Tennisabteilung der SpVgg F.A.L. eine Delegation vom 
Tennisclub aus Frick in der Schweiz. Anlass war das 30-jährige Bestehen der Gemeindepart-
nerschaft Frickingen mit Frick. Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, so dass der freund-
schaftlich sportliche Wettstreit zwischen den beiden Vereinen nicht allzu lange ausgetragen 
werden konnte. Aber wie immer gilt es, das Beste aus der Situation zu machen, so dass die 
Regenpause für einen ausgiebigen Plausch zwischen den Tennisspielern aus Frick und Fri-
ckingen genutzt wurde. 
Rechtzeitig zum offiziellen Teil der Veranstaltung kam dann auch die Sonne gegen 17 Uhr 
wieder heraus. Der 1. Vorsitzende, Dr. Heribert Speth, begrüßte nochmals offiziell die Dele-
gation des TC Frick. Ebenso galten seine Grußworte dem Frickinger Bürgermeister Jürgen 
Stukle, dem Gemeindeammann aus Frick, Herrn Daniel Suter mit seiner Frau Cecile, dem 1. 
Vorsitzenden der SpVgg F.A.L. Uwe Maier, dem Vorsitzenden des Bezirks Schwarzwald-Bo-
densee des Badischen Tennisverbands, Herrn Jürgen Hähnel sowie natürlich allen anwesen-
den Mitgliedern des Tennisvereins. Heribert Speth verwies in seiner Ansprache, belegt durch 
einige Zahlen, auf die Attraktivität der Gemeinde Frick. Auch ein kurzer Überblick über die 
Historie des Tennisvereins Frick sollte nicht fehlen. Im Anschluss wurde ein Geschenkkorb an 
die Delegation aus Frick übergeben. Der Präsident des TC Frick, Massimo Fini, bedankte sich 
für das herzliche Willkommen und revanchierte sich mit einem Geschenk sowie der Einla-
dung zum Gegenbesuch. 

Gründungsmitglieder und 1. Vorsitzender TC F.A.L., von links nach rechts:  
Ralf Unger, Berthold Korherr, Dr. Heribert Speth, Otto Schneider, Werner Urlich, Engelbert Schnopp

Auch Bürgermeister Jürgen Stukle wandte sich an die Anwesenden, begrüßte die Gäste aus 
Frick und gratulierte der Tennisabteilung Frickingen zum 40-jährigen Jubiläum. Dabei hob 
er besonders das gesellschaftliche Engagement des Tennisclubs, die sportlichen Leistungen 
sowie das gute Miteinander hervor. Ein Geschenk der Gemeinde zum runden Geburtstag der 
Tennisabteilung F.A.L. sollte nicht fehlen. 

Dann ergriff wieder Heribert 
Speth das Wort und präsentierte 
einige Zahlen und Anekdoten 
aus den Anfangsjahren der Ten-
nisabteilung. Anschließend folg-
te die Ehrung der Gründungs-
mitglieder, die auch heute noch 
nach 40 Jahren dem Tennisclub 
Frickingen die Treue halten. 
Von den 38 Mitgliedern aus der 
Gründungszeit sind noch immer 
neun Personen im Club. Das ist 
eine sehr erfreuliche und bemer-
kenswerte Zahl. Von diesen neun 
Mitgliedern kamen zur Veran-
staltung: Berthold Korherr, Otto 
Schneider, Engelbert Schnopp, 
Ralf Unger, Werner Urlich. 

Miteinander 
Bürger-Selbsthilfe Frickingen e. V.

SpVgg FAL
Abteilung Tennis

Massimo Fini (Präsident TC Frick), Dr. Heribert Speth (1. Vorsitzender 
TC F.A.L.)
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Heribert Speth bedankte sich herzlich für 
die langjährige Treue und übergab an die 
Jubilare Weinpräsente aus Eschbachs Küfer-
keller. 
Last but not least sprach auch Jürgen Häh-
nel als Vertreter des Badischen Tennisver-
bands zu den Anwesenden. Er gratulierte 
dem Tennisverein Frickingen zum runden 
40. Geburtstag und verwies auf die schöne 
Lage der Plätze, den guten Ruf als Gastgeber 
sowie die sportlichen Erfolge des TC F.A.L. Er 
sieht weiteren 40 erfolgreichen Jahren der 
Tennisabteilung positiv entgegen und über-
brachte ein Geschenk des Badischen Tennis-
verbandes. Zum Abschluss seiner Anspra-
che zeichnete Jürgen Hähnel Dr. Heribert 
Speth für 26 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, 
davon 20 Jahre als 1. Vorsitzender, mit der 
bronzenen Ehrennadel des Badischen Ten-
nisverbandes aus. Sichtlich überrascht be-
dankte sich der Geehrte für diese Geste und 
schloss mit einem großen Dankeschön an 
alle Helfer, die zu diesem erfolgreichen und 
schönen Tag beigetragen haben, den offizi-
ellen Teil der Veranstaltung. 
Nun ging es mit den Gästen aus Frick noch 
ins F.A.L. Clubheim Am Aubach. Dort wurde 
hervorragend gespeist und getrunken und 
der Festtag fand einen gemütlichen und 
schönen Ausklang. 

Heribert Speth 

 

Fit für den  
Frickinger  
Apfellauf   
am  
3. Oktober 

Der SV Weildorf bietet im Rahmen des Fri-
ckinger Apfellaufs, im August und Septem-
ber ein kostenloses Walking Vorbereitungs-
training an. Es ist für jedes Alter geeignet. 
Gewalkt werden 4 - 5km, zwischendurch 
gibt es Übungen zur Stärkung sämtlicher 
Muskeln und am Ende wird gedehnt. Ein-
fach vorbeikommen! Treffpunkt DGH Weil-
dorf. Bewegungsverstärker stellt der S.V. 

Termine: 
Montag:  18.30 Uhr Young-Go Walking  

ca. 60 Min. 
Dienstag:  8.45 Uhr Young-Go Walking 

Technik Training ca. 60 Min. 
Mittwoch:  18:00 Uhr Young-Go Walking´ 

ca. 60 Min. 
Freitag:  18:00 Uhr Young-Go Walking  

Bergtraining ca. 90 Min. 
Sonntag:  10:00 Uhr Young-Go Good  

Morning Walking ca. 60 Min. 

Weitere Infos unter: https://svweildorf.jim-
do.com oder 07554/8108 Martha Lorenz 
  
 

Mitteilung für die Landwirtschaft

Der BLHV informiert ! 
Im Oktober 2019 finden Sprechtage für alle Belange unserer Mitglieder sowie für Versicher-
te der SVLFG statt (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband, Seerheinstr. 10, 78333 
Stockach) 

Mittwoch 02.10.2019 Stockach Bezirksgeschäftsstelle 08.30 – 11.30  
13.30 – 15.00

Montag 07.10.2019 Bermatingen 
(Ahausen)

Ehemaliges Schul- u. Rathaus 
Meersburger Str. 3

09.00 – 12.00

Dienstag 08.10.2019 Meßkirch Rathaus 09.00 - 11.00
 Schwenningen Rathaus 14.00 - 15.00

Donnerstag 10.10.2019 Überlingen 
(Andelshofen)

Schulgebäude 09.00 – 11.30

Dienstag 15.10.2019 Illmensee Gasthaus Seehof 10.30 - 13.00
Mittwoch 16.10.2019 Stockach Bezirksgeschäftsstelle 08.30 – 11.30 

13.30 – 15.00
 
  

Kirchliche Nachrichten

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
Samstag, 14. September – 
Fest Kreuzerhöhung - 
11:00 Uhr Betenbrunn Tauffeier von 
Max Fröman  
14:00 Uhr Münster Trauung von
 Erwin Mock und Katja Schwiderski  
16:00 Uhr Münster Orgelführung  
mit Münsterorganist Patrick 
Brugger  
16:00 Uhr Leutkirch Trauung  
von Mona Hertfelder und Andreas 
Polaczek  
19:15 Uhr Heiligenberg Hl. Messe in der 
Schlosskapelle  

Sonntag, 15. September -
 24. Sonntag im Jahreskreis -  
Lesejahr C  1. Lesung: Ex 32,7-11.13-14 
2. Lesung: 1 Tim 1,12-17 
Evangelium: Lk 15,1-32 od. Lk 15,1-10  
09:15 Uhr Münster Hochamt zum kleinen 
Patronatstag (Kreuzerhöhung) 
(für die Pfarrgemeinden)  
10:00 Uhr Weildorf Wortgottesfeier  
10:00 Uhr Heiligenberg Andacht mit 
Kommunionfeier in der Cafeteria der 
Herzogin-Luisen-Residenz  
10:45 Uhr Beuren Wortgottesfeier  
10:45 Uhr Frickingen Hl. Messe 
(Theo Ziegler und verst. Angeh.; Bruno 
Marder und verst. Angeh.; Toni Kriner; 
Paul und Paula Kohler)  
18:00 Uhr Mimmenhausen Hl. Messe 

Montag, 16.09. -
 Hl. Kornelius und hl. Cyprian -  
09:30 Uhr Frickingen Ökumenischer Gottes-
dienst zur Einschulung  

18:30 Uhr Weildorf Rosenkranz 
18:30 Uhr Altheim Rosenkranz 

Dienstag, 17.09. -
 Hl. Hildegard von Bingen -  
18:00 Uhr Stefansfeld Rosenkranz  
19:00 Uhr Mimmenhausen Wortgottesfeier 
19:00 Uhr Beuren Hl. Messe 
(für die armen Seelen)  
 
Mittwoch, 18.09. - Hl. Lambert -  
19:30 Uhr Bruckfelden Gebetskreis  

Donnerstag, 19.09. - Hl. Januarius -  
17:00 Uhr Heiligenberg Wortgottesfeier 
18:30 Uhr Weildorf Rosenkranz  

Freitag, 20.09. - 
09:00 Uhr Wespach Hl. Messe  
19:00 Uhr Röhrenbach Hl. Messe  
  
Jeden Tag in Heiligenberg um 17:00 Uhr Ro-
senkranzgebet in der Kapelle der Herzogin-
Luisen-Residenz 
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Dekanats-
abendmesse im Überlinger Münster 
  
Termine und Hinweise aus unseren  
Pfarrgemeinden 
  
Stühle zu verschenken!   
Der Pfarrsaal Mimmenhausen bekommt 
neue Stühle. Die alten Stühle geben wir an 
Gruppen oder private Personen ab. Wer In-
teresse daran hat, 
kann sich melden unter 07553-919944-0 
  
Seniorenwallfahrt   
des Dekanates Linzgau nach Birnau ist 
am Mittwoch 25. September 2019 
14:30 Uhr   Rosenkranz 
15:15 Uhr   Hl. Messe mit Dekan 
Peter Nicola 
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Kollekte für das Kinderkrankenhaus in 
Bethlehem   
Die Abfahrtszeiten, der einzelnen Alten-
kreise werden rechtzeitig im Salem-aktu-
ell und im Kirchenblatt veröffentlicht. 
  
MAV – Salem-Heiligenberg, 
Fridolin-Amann-Strasse, 88682 Salem 
Telefon: 07553/5909404   Email: 
mav-seelsorgeeinheit-salem@t-online.de 
  
Einladung zur gemeinsamen Mitarbei-
terversammlung der Kirchengemeinden 
Meersburg, Salem und Markdorf 
  
am Dienstag, den 24. September 2019 
um 15.00 Uhr in der mittleren Kaplanei, 
Kirchgasse 7, 88677 Markdorf 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Kamuf und Gudrun Gern 
  
Kontakt und Bürozeiten der Pfarrbüros 
Homepage www.kath-salem.de 
  
20.09.  Pfarrbüro Salem  

geschlossen 
25.09. – 02.10.  Pfarrbüro Frickingen 

geschlossen 
26.9.  Pfarrbüro Röhrenbach 

geschlossen 
  
Pfarrbüro Salem,   Tel. 0 75 53/91 99 44-0, 
Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de 
  
Di, Do und Fr.  08:00 – 12:00 Uhr 
Mo und Do  14:00 – 17:00 Uhr 
Di  14:00 – 18:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Frickingen, 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 23 und 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-22 
  
Di u. Fr 09:00 – 12:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Röhrenbach, 
Tel: 0 75 53/91 99 44-22 
Mail: pfarrbuero.roehrenbach@kath-salem.de 
  
Do 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan
 Tel.: 0 75 53/91 99 44 10, 
E-Mail: dekan.nicola@kath-salem.de 
  
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  
Tel.: 0 75 53/91 99 44-11  
E-Mail: pfarrer.blaser@kath-salem.de 
  
Winfried Neumann, Pastoralreferent 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-12  
E-Mail: 
pastoralreferent.neumann@kath-salem.de 
  

 

Informationen der  
Ev. Kirchengemeinden Salem 
u. Heiligenberg   
Freitag, 13.09.2019 
19:30 Uhr Literaturkreis am Abend 
Evang. Gemeindehaus 
  
Samstag, 14.09.2019 
16:00 Uhr Probe „Blechbläser 2012“ 
Leitung: Helmut Hoffmann 
Ev. Gemeindehaus, gr.Saal 
  
Sonntag, 15.09.2019 
13. So. n. Trinitatis 
09:30 Uhr Evang. Betsaal 
Jazz-Gottesdienst mit dem Quartett 
ENAIM, Pfr. Schmidt 
  
Montag, 16.09.2019 
09:00 Uhr Frauen-Team 
Vorbereitung Frauensonntag und 
Frauenfrühstück 
Evang. Gemeindehaus 
  
Dienstag, 17.09.2019 
15:00 Uhr Literaturkreis am Nachmittag 
Evang. Gemeindehaus 
18:30 Uhr Probe Bläsergruppe 
Evang. Gemeindehaus, gr.Saal 
  
Mittwoch, 18.09.2019 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
15:00 Uhr Gruppe I, 16:30 Uhr Gruppe II 
  
Donnerstag, 19.09.2019 
15:00 Uhr Seniorennachmittag 
Herbstfest mit Clownin Talina 
Evang. Gemeindehaus 
  
Sonntag, 22.09.2019 
Erntedank 
09:30 Uhr Evang. Betsaal 
Erntedankfest mit Kindergottesdienst, 
Pfr. Schmidt 
11:00 Uhr Johanneskirche Heiligenberg 
Erntedankfest 
  
Jazz-Gottesdienst am 15.9. 
Im Sonntagsgottesdienst am 15.September 
haben wir im Ev. Betsaal Musiker der Gruppe 
ENAIM zu Gast. Unter der Leitung von Chris-
toph Georgii (Dozent an den Musikhoch-
schulen Bayreuth, 
Würzburg und Heidelberg) werden sie die 
Lieder begleiten und eigene Stücke zu Ge-
hör bringen. 
Die Musik der Band ENAIM (hebr. Plural von 
„Quelle“) speist sich aus mehreren Quellen: 
Im Zentrum stehen deutsche Songtexte, die 
sich auf emotionale Weise assoziativ mit Bi-
beltexten 
auseinandersetzen. Dazu kommen aus-
drucksstarke Melodien, ausgefeilte Arrange-
ments, 
abwechslungsreiche Grooves und eine Por-
tion Jazz und Improvisation – sowie die Lei-
denschaft und Spielfreude von Tine Wiech-
mann (Gesang), Christoph Georgii (Piano), 
Manuel Steinhoff (Bass) und Jens Nobiling 
(Schlagzeug). Im Anschluss an den Gottes-
dienst laden wir zu einer Tasse Kaffee in den 
Kreuzgang ein. 

Neuer Konfi-Kurs 
Das Informationstreffen zum neuen Konfi-
Kurs hat bereits stattgefunden (10.7.) Wer 
noch in den 
Kurs kommen möchte, meldet sich bitte 
schnellstmöglich im Pfarramt, spätestens 
bis zur ersten 
Konfirmandenstunde am 11.9. an. Nähere 
Informationen und das Anmeldeformular 
finden sich auf unserer Internetseite unter 
„Unterrichte“. 
  
Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Tel.: 07553-280, Fax: - 825 88 66 
Email: pfarramt@ev-kirche-salem.de 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Die Öffnungszeiten des Pfarrbüros sind: 
Di - Fr von 10.00 - 12.00 Uhr. 
Pfarrer Matthias Schmidt: 
regelm. Sprechzeit Do 14 - 16 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Tel. (außerhalb der Öffnungszeiten 
des Büros): 07553-1708 
post@pfarrerschmidt.com 
Internet: www.ev-kirche-salem.de 
Weitere Informationen zu unseren Kirchen-
gemeinden, zu Gottesdiensten und Veran-
staltungen finden Sie im Internet unter: 
www.ev-kirche-salem.de 
www.ev-kirche-heiligenberg.de 
  
 

Interessantes  
und Wissenswertes

DRK stellt weitere Kleidercon-
tainer im Bodenseekreis auf 
Wer gut erhaltene gebrauchte Bekleidung 
an das Deutsche Rote Kreuz spenden möch-
te, hat im Bodenseekreis künftig noch kür-
zere Wege. Der DRK-Kreisverband hat in 
vier weiteren Gemeinden Kleidercontainer 
aufgestellt. Möglich wurde dies, weil private 
Vermieter oder Gemeindeverwaltungen die 
Plätze kostenfrei zur Verfügung stellen. Die 
Kleidercontainer werden regelmäßig von 
einem Team des DRK-Kreisverbands Boden-
seekreis geleert. Die Bekleidung wird kreis-
weit an drei Standorten sortiert. Gut erhalte-
ne Stücke werden dann in den drei sozialen 
DRK-Kleiderläden in Friedrichshafen, Über-
lingen und Uhldingen-Mühlhofen zum Kauf 
angeboten. Hier können alle Interessierten 
sehr günstig gut erhaltene gebrauchte Be-
kleidung einkaufen. Wer kein oder ein gerin-
ges Einkommen hat, erhält mit einer Berech-
tigungskarte nochmals einen Rabatt auf die 
Preise. 

Neue Container stehen jetzt an der Linz-
gaustraße 7 in Frickingen-Altheim, an der 
Meersburger Straße 19 in Oberteuringen-
Neuhaus, am Kanalweg 1 in Uhldingen-
Mühlhofen und an der Valchinsteinstraße 10 
in Salem-Buggensegel. 
Informationen zu den Kleidercontainern 
und zu den Kleiderläden des DRK-Kreisver-
bands finden Sie auf der Homepage: www.
drk-kv-bodenseekreis.de 
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Aus der Region

Liebenau Teilhabe gemein 
nützige GmbH & EOS Bodensee  
Nächster Märchenerlebnistag in 
Buggensegel am: 28. September  
Gemeinsam mit den Erlebnispädagogen 
von EOS- Bodensee bietet der Familienun-
terstützende Dienst der Liebenau Teilhabe 
gemeinnützige GmbH eine Samstagsfreizeit 
unter dem Motto „Märchenerlebnistage“ 
für Kinder mit und ohne Behinderung ab 
dem Grundschulalter an. Dabei werden ver-
schiedene Themen wie bspw. das Dschun-
gelbuch, Robin Hood oder die Kinder von 
Bullerbü spielerisch behandelt. Es findet ein 
abwechslungsreiches Programm mit Spiel, 
Spaß, Kreativität und Bewegung statt.  
Infos unter: www.eos-bodensee.de/
erlebnistage/maerchenerlebnistage 
Termin: Samstags, 1x monatlich. 
Uhrzeit: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Ort: Gelände der Sonnenbergschule in 
Buggensegel 
Anmeldung: bei EOS Bodensee,
Jürgen Rädler unter 0171 - 42 57 776,
 eos-bodensee@web.de 
Anmeldung erforderlich. 
Neben Freizeit- und Bildungsangeboten 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
bieten wir: 
Ambulant betreutes Wohnen & 
Persönliches Budget 
in Salem (07553) 82 79 -757 /-582, 
in Friedrichshafen (07541) 400 79 0, 
Familienunterstützender Dienst
(07541) 400 79 20, 
Betreutes Wohnen in Familien 
(0751) 9771 2310

Samstagsfreizeit Markdorf  
am 21. September 
Der Familienunterstützende Dienst der 
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH 
bietet ein Mal pro Monat im Mehrgeneratio-
nenhaus Markdorf ein tolles Ganztagespro-
gramm für Kinder mit und ohne Behinde-
rung oder besondere Bedürfnisse an. 
Die Kinder ab 8 Jahren verbringen den Tag 
unter fachlicher Betreuung mit basteln, ko-
chen, musizieren, tanzen und Spaziergän-
gen zum Spielplatz. Spannende Ausflüge 
gehören ebenso zum vielfältigen Jahrespro-
gramm wie der traditionelle Zirkustag. 
Termin: samstags, 1x monatlich 
Uhrzeit: 9:30 bis 16:30 Uhr 
 
Anmeldung erforderlich! 
 
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH  
Familienunterstützender Dienst 
Bodenseekreis 
Leyla Krisko 
Tel: 07541 400 79 13 / 0173 270 25 20 
E-Mail: leyla.krisko@stiftung-liebenau.de 

Nächster Jugenderlebnistag
in Bermatingen am 21. September 
Der Familienunterstützende Dienst der 
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH 
bietet in Kooperation mit den Erlebnispä-
dagogen von EOS Bodensee faszinierende 
Samstage für Jugendliche mit und ohne 
besondere Bedürfnisse an. Die Teilnehmer 
erleben mit den qualifizierten Pädagogen 
eine Mischung aus Abenteuer, Handwerk, 
Kunst, Sport, Naturkunde und Schauspiel. 
Jeder kommt auf seine Kosten beim Bogen-
schießen, Stockfechten, Lager bauen, Feuer 
machen und Theaterspiel. 
Termin: 9 Termine in 2019 
Uhrzeit: ca. 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ort: Im Wechsel Jugendtreffs Salem und 
Bermatingen
Anmeldung: bei EOS Bodensee, 
Roland Gelfert, 07553 82 74 120, 
Email: info@diewortwirke.de 
Anmeldung erforderlich. 
 

 

Verbindungskultur e.V.  
Projekt: Zukunftsgestaltende 
Klimakultur am Bodensee 
  
Permablitz-Aktion & 
Ernte-Dank-Herbstfest  
am  Sonntag 29. September 
von 9 – 16 Uhr 
  
Wir möchten die reiche Ernte dieses Jahres 
feiern und laden ein zum Ernten, Danken 
und Feiern im Gemeinschaftsgarten Hoh-
lenstein.  
Permablitz: 
Naturteichbau,Trockenmauerbau, 
Blumenwiese, Garten- und Pflanzaktion 
Angebote für  Kinder, Workshops,
Livemusik, Ernte-Dank-Fest  
Für das Ernte-Dank-Festessen freuen wir 
uns über Ihren persönlichen Beitrag. 
Spendenbasis + Organisationspauschale: 
10€/p.P.    
Ort:  Hohlenstein 34, 88693 Deggenhausertal 
Anmeldung per Mail an 
verbindungskultur.verein@posteo.de 

Kleiderbasar
Das Kinderturnen-Team vom Sportverein 
Großschönach   veranstaltet am Samstag, 
28. September2019  einen Herbst / Winter 
Kleiderbasar für Kinder-, Teenager- und 
Erwachsenenbekleidung  mit Flohmarkt. 
Der Kleiderbasar findet von 10:00 Uhr bis 
11:30 Uhr in der Ramsberghalle in Groß-
schönach statt. 

Neben Teenager- und Erwachsenenbeklei-
dung inkl. Schuhe und Accessoires wird 
vieles „rund ums Kind“ verkauft – von Kin-
derbekleidung über Spielsachen und bis hin 
zu Fahrzeugen wird hier einiges angeboten. 
Gerne können Sie als Verkäufer/in einen 
Tisch reservieren. Infos und Anmeldung un-
ter: kinderturnen@svgrossschoenach.de 

„Älter werden - was dann?“ 
Vortrag in Owingen: Rechtliche Vorsorge 
und Unterstützung 
„Rechtliche Vorsorge und Unterstützung“ ist 
das Thema eines Vortrags am Dienstag, 17. 
September 2019 um 18:00 Uhr in Owingen. 
Achim Lange von der Betreuungsbehörde 
des Bodenseekreises wird im Pfarrgemein-
dehaus St. Peter und Paul in der Kreuzstraße 
7 die rechtliche Betreuung, die Betreuungs-
verfügung, die Vorsorgevollmacht und die 
Patientenverfügung vorstellen und dabei 
auf die Unterschiede und die Besonderhei-
ten der einzelnen Vorsorgemöglichkeiten 
eingehen. 
Ansprechpartnerin im Landratsamt 
Bodenseekreis ist Wiltrud Bolien, 
Tel.: 07541 204-5640,
 E-Mail: wiltrud.bolien@bodenseekreis.de 
 
 

 

Frauenselbsthilfe nach Krebs 
e.V. Meersburg Westl.  
Bodenseekreis   
Reden und bewegen 
Krebserkrankte und deren Angehörige ha-
ben die Möglichkeit, sich zum Laufen und 
Gesprächsaustausch zu treffen. Es ist eine 
gute Chance dem Körper und der Seele Kraft 
für die Bewältigung der Diagnose zu geben. 
Treffpunkt jeden Mittwoch um 8.30 Uhr am 
Park-/Marktplatz beim BZ Salem. Es geht 
rund um den Schlosssee mit Helga Kienle, 
Tel. 07554 8752.
 
Glückstage auf der Mainau 
Zu einer Führung mit dem Thema „Vier Jah-
reszeiten auf der Mainau“ am Mittwoch, 18. 
September, sind alle herzlich eingeladen, 
die sich mit der Diagnose Krebs auseinan-
der setzen müssen. Jens Schneider wird die 
Gruppe um 13.00 Uhr beim Eingang der 
Mainau empfangen und über die Insel füh-
ren. Von Flora und Fauna über Geschichte 
und Geschichten gibt es viel zu berichten. 
Rückfahrt ist gegen 17.00 Uhr, somit ist Zeit 
zum Verweilen, plaudern und einkehren 
auch mit eingeplant. 
Treffpunkt ist in Meersburg an der Schiffs-
anlegestelle beim Fahrkartenverkauf um 
12.10 Uhr. Die Frauenselbsthilfe nach Krebs 
lädt alle Interessierten, Betroffene wie deren 
Angehörige, dazu ein. Es wird eine Eigenbe-
teiligung von 5.00 Euro kassiert. 
Anmeldung bis spätestens 16. September 
unter 07553 9184844. Bitte auch auf AB 
sprechen. 
  
Das „Onkocafe „ 2019
Das Onkocafe findet immer am dritten Don-
nerstag im Monat in den Härlen-Stuben im 
Helios-Spital in Überlingen um 17.00 Uhr 
statt. 
Diagnose Krebs – was dann? Für Frischer-
krankte kann es eine große Hilfe sein, wenn 
sie fachkundige Hilfe durch den Dschun-
gel der Therapien bekommen können. 
Wir freuen uns, dass wir noch vor unserer 
Sommerpause, Dr. Jan Kaufhold, Chefarzt 
der Frauenheilkunde im Helios-Spital Über-
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lingen zum Austausch mit Betroffenen 
und der Selbsthilfe am Donnerstag den 18. 
Juli 2019 begrüßen zu dürfen. Eingeladen 
sind alle Frischerkrankten sowie deren An- 
und Zugehörige, die sich zu diesem The-
ma informieren und austauschen wollen. 
 
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 
den 19. September 2019 statt. 
Das ONKOCAFE wird regelmäßig von Fach-
kräften (Onkologen, Gynäkologen und Er-
nährungsfachleuten) begleitet. 
Menschen, die die Diagnose Krebs frisch zu 
verarbeiten haben, sich über die Therapie-
möglichkeiten, Therapiefolgen und Alltags-
bewältigung während den Therapien bis 
hin zur Reha informieren wollen, sind immer 
herzlich bei uns willkommen. Sie können 
sich in einem geschützten Raum in unter 
Einhaltung der Schweigepflicht mit Betrof-
fenen und Fachkräften austauschen. 
Kontakt 07553/9184844, Frauenselbst-
hilfe nach Krebs, Christa Hasenbrink 
www.frauenselbsthilfe-meersburg.de 
  
 

Vortrag Insekten 
17.09.2019, 19:00 Uhr 
Projekt „Blühwiese“ am Augustinum Meers-
burg 
Vortrag  Insekten – Blühwiesen – Vögel: 
Zum Erhalt der biologischen Vielfalt - Ein-
fach mal machen . . . 
Den Insekten geht es schlecht, wir müssen 
etwas für die Bienen tun! Diese Aussage 
geht seit einiger Zeit durch alle Medien. 
Der Vortrag vermittelt in fundierter und an-
schaulicher Weise wie die einzelnen Schlag-
worte biologisch ineinandergreifen, wie es 
in den letzten Jahrzehnten dazu kam und 
was jedermann tun kann, um den Schaden 
hier zu minimieren bzw. auszugleichen, wo 
es noch möglich ist. 
Im Detail geht es um die Nahrungsgrundla-
ge von Insekten, ihre Lebensräume und dass 
diese wiederum Existenzgrundlage für Vö-
gel und andere Tiere sind. 
Referent ist Herr Manfred Kraft, Obmann für 
Bienenweide im Landesverband der Badi-
schen Imker, welcher sich landesweit für die 
biologische Vielfalt einsetzt und innerhalb 
Baden-Württemberg einschlägige Projekte 
erfolgreich umsetzt. 
Eintritt frei; Spenden erbeten zugunsten des 
Landesverbandes Badischer Imker   
 

 

Informations- und Tausch-
abend der Salemer Brief- 
marken- und Münzfreunde 
Zu unserem nächsten Informations- und 
Tauschabend in diesem Jahr  laden wir alle 
Mitglieder und Freunde herzlich ein.  Dieser 
findet am Do. , dem 19. September 2019 
um 20.00 Uhr im  „Dorfgemeinschafts-
haus“ in Salem-Mittelstenweiler,  statt. 
Themen des Abends werden allgemeine 
Fragen zur Philatelie, Organisation zu Ver-
einstätigkeiten, sowie Anfragen hinsichtlich 

Tauschmöglichkeiten zu bestimmten Sam-
melgebieten sein. Wir würden uns über eine 
rege Beteiligung und auch über den Besuch 
von Gästen sehr freuen. Die nächsten Ter-
mine werden wie üblich wieder rechtzeitig 
über die Presse mitgeteilt. (Wich)   

 

„Bärlauch Buaba“ zelebrieren 
Musikkabarett 
Allgäuer Musikkabarett im Originaldialekt 
bringen am Samstag, 21. September, um 19 
Uhr, die „Bärlauch Buaba“ auf die Bühne des 
Dorfgemeinschaftshauses Salem-Weildorf, 
Heiligenberger Straße 117. Das die Lach-
muskeln an diesem Abend stark strapaziert 
werden, läßt sich bereits am Titel des Gast-
spieles ablesen: „Quetsche, Gitarr und a sau 
bleed’s G’schwätz“. 

Matthias Heinz (Gitarre) und Marco Kuster-
mann (Akkordeon) präsentieren ihr wasch-
echtes Allgäuer Musikkabarett authentisch, 
hintersinnig, derb und urig. Mit dieser be-
währten Mischung springt der Funke immer 
schnell auf das Publikum über, wenn von 
den Eigenarten und Gebräuchen der Allgäu-
er die Rede ist. Aufs Korn genommen wer-
den aber genauso menschliche Bedürfnisse 
und Peinlichkeiten. 

Eintrittskarten zu 15 €, Schüler/Studenten 
10 €, können unter info@nothilfe-verein.de 
gebucht oder über das – auch am Konzert-
tag geschaltete – Karten- und Infotelefon 
0160/98224024 bestellt werden. Restkarten 
sind an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich. 
Mit solchen Benefiz-Kultur-Abenden finan-
ziert der NOTHilfe e.V. einen großen Teil 
seiner Sozialarbeit und humanitären Projek-
te, die überregional ausgerichtet sind. Die 
NOTHilfe-Kultur im Dorfgemeinschaftshaus 
Weildorf unter Schirmherrschaft von Bür-
germeister Manfred Härle hat mittlerweile 
eine vieljährige Tradition. 
www.nothilfe-verein.de 

 

  
 

Lust auf Chorleitung? 
Die begeisterten Sängerinnen und Sänger 
des Kirchenchors St. Ulrich in Salem-Beuren 
suchen zum Jahreswechsel 2019/20 eine 
neue Chorleitung. 
Der bisherige Dirigent wird sich nach über 
dreißig 
jähriger erfolgreicher Chorleitung zurück-
ziehen. 
Unsere Proben finden donnerstags statt. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann kön-
nen Sie sich mit der Vorstandschaft in Ver-
bindung setzen, um Näheres zu erfahren: 
Marcel Pfaff 07554/97574  
pfaff.marcel@web.de 
Anita Klumpp   07554/8225
anitaklumpp@web.de 

Die Gemeinde Salem stellt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt ein: 

Bauhofmitarbeiter (m/w/d) 
  
Schwerpunkte der Aufgaben werden 
sein:
•	 Mähen und Pflegen von Grünanlagen
•	 Pflanzen von Stauden, Blumen und Sträu-

chern
•	 Straßen- und Wegeunterhaltung
•	 Unterhaltung von Spielplätzen und Spiel-

geräten
•	 Winterdienst mit LKW (Schneeräum- und 

Streudienst)
 
Wir bieten:
•	 Interessantes und abwechslungsreiches 

Tätigkeitsfeld
•	 Zusammenarbeit mit gut ausgebildeten 

Kollegen
•	 Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD
•	 Zusätzliche Altersvorsorge über ZVK
 
Für diese 100 % Stelle suchen wir eine/n 
Mitarbeiter/in mit Führerscheinklasse CE 
und einer abgeschlossenen handwerkli-
chen Ausbildung, z.B. als Gärtner, Garten-
landschaftsbauer oder einer vergleichbaren 
Ausbildung. Fachliche, kommunikative und 
soziale Kompetenz, strukturierte Arbeits-
weise sowie sicheres, verbindliches Auftre-
ten zeichnen Sie aus. 
Für Auskünfte stehen Ihnen Herr Lenski, Te-
lefon 07553-82354 gerne zur Verfügung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter 
Anschluss aller üblichen Unterlagen bis 
06.10.2019 gerne auch online unter bewer-
bungen@salem-baden.de 
Gemeinde Salem, Leutkircher Str. 1, 
88682 Salem   
  

 
 

Gruppe für Angehörige von 
Menschen mit Demenz   
Ein Angebot von Deutschem Roten Kreuz, 
Kreisverband Bodenseekreis e.V. und Ca-
ritasverband Linzgau e.V. 
  
Das nächste Treffen findet statt am Dienstag, 
17. September 2019 von 14.30 bis 16.30 Uhr 
in den Räumen des DRK Ortsvereins Überlin-
gen, Helltorstr. 8. 
Thema:  Informations- und Erfahrungsaus-
tausch – Wie sorge ich als Pflegender(r) für 
mich selbst? 
Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. 
Wenn Sie die Gruppe kennenlernen möch-
ten, kommen Sie einfach unverbindlich zum 
Treffen.  Wir freuen uns auf Sie! 
Kontakt: Caritasverband Linzgau e.V., Frau 
Dindorf, 07551/8303-12 und DRK Kreis-
verband Bodenseekreis, Frau Wernet, 
07541/504-126 
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Neues Fortbildungsprogramm 
Herbst/Winter 2019/20 für Eh-
renamtliche im Bodenseekreis  
Anpacken, nicht nur darüber reden. Denn 
wer zusammen mit anderen ehrenamtlich 
arbeitet, fühlt sich verbunden und leis-
tet einen Beitrag für eine funktionierende 
Gesellschaft. Ein bunt gemischtes Fortbil-
dungsangebot zu verschiedensten The-
menbereichen soll alle Ehrenamtlichen im 
Bodenseekreis dabei unterstützen. Mit dem 
Ehrenamtsbonus kann das Landratsamt so-
gar die Hälfte der Kursgebühren überneh-
men. 
In Kooperation mit den Volkshochschu-
len und weiteren Bildungspartnern wurde 
dieses praxisorientierte, attraktive Fortbil-
dungsprogramm mit kompetenten Referen-
tinnen und Referenten zusammengestellt 
- zum Beispiel Arabisch für Anfänger (ab 17. 
September bei der VHS Friedrichshafen), 
Erste-Hilfe-Kurse (ab 21. September beim 
DRK Friedrichshafen) oder einen von über 
20 Kursen zum Thema Computer & Internet. 
Wer durch sein Engagement einen Mehr-
wert für die Gesellschaft schafft, kann den 
Ehrenamtsbonus des Bodenseekreises be-
antragen und einen Zuschuss in Höhe von 
50 Prozent der Kurskosten erhalten. Fortbil-
dungen, die mit dem UstA-Vermerk (Unter-
stützungsangebote-Verordnung) versehen 
sind, ermöglichen einen Zuschuss für Men-
schen, die im Pflegebereich tätig sind. 
Das gemeinsame Fortbildungsprogramm 
für bürgerschaftlich Engagierte im Boden-
seekreis Herbst/Winter 2019/2020 gibt es 
im Internet unter www.bodenseekreis.de/

de/soziales-gesundheit/buergerschaftli-
ches-engagement/fortbildungsprogramm/. 
Druckexemplare können in der Servicestel-
le für bürgerschaftliches Engagement im 
Landratsamt angefordert werden: Telefo-
nisch unter 07541 204-5605 oder per E-Mail 
buergerengagement@bodenseekreis.de. 
  
  

Welt-Alzheimer-Tag  
am 21. September: 
Infos und Unterhaltung rund um Demenz 
Aus Anlass des Welt-Alzheimer-Tages gibt es 
zwischen 16. September und 21. November 
2019 für Betroffene, Angehörige und am 
Thema Demenz Interessierte ein informa-
tives und unterhaltsames Programm mit 
Filmvorführung, Museumsführung, Tanzca-
fé und Vorträgen. Organisiert werden die 
Veranstaltungen vom Netzwerk „Älter wer-
den im Bodenseekreis“, in dem sich Akteure 
aus dem Gesundheits- und Pflegebereich 
gemeinsam mit dem Landratsamt um die 
Versorgung älterer Menschen kümmern. Im 
Bodenseekreis leben rund 4.000 Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind. 
Das detaillierte Programm liegt in den Rat-
häusern aus oder kann auf der Internetseite 
des Landratsamtes unter auf www.boden-
seekreis.de/Soziales & Gesundheit/Pflege 
nachgelesen werden. Die Broschüre zur Ver-
anstaltung erhalten sie auch im Landrat-
samt Bodenseekreis bei Wiltrud Bolien, zu 
erreichen unter 07541 204-5640, E-Mail: wil-
trud.bolien@bodenseekreis.de .   

Welt-Alzheimer-Tag: DRK und 
Caritas organisieren Lesung 
mit Dodo Wartmann 
Was erlebt eine Frau, die ihren an Demenz 
erkrankten Mann von der Diagnose bis zu 
seinem Tod begleitet? Die Autorin Dodo 
Wartmann, die in Frickingen lebt, hat unter 
dem Pseudonym Mari Blum in ihrem Buch 
„Blaues Edelweiß – und auf einmal war alles 
anders“ diese Erfahrung niedergeschrieben. 
Aus Anlass der Veranstaltungsreihe zum 
Welt-Alzheimer-Tag liest Dodo Wartmann 
am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr im 
Kolpingheim in Überlingen aus ihrem Buch. 
Organisiert wird die Veranstaltung gemein-
sam vom DRK-Kreisverband Bodenseekreis 
und vom Caritasverband Linzgau im Rah-
men des Arbeitskreises Älterwerden im 
Bodenseekreis. Dodo Wartmann hat ihren 
Mann Jahre auf seinem Weg begleitet und 
schildert authentisch ihr Leben als pflegen-
de Angehörige. Sie lässt die Leser teilhaben 
an ihrer Verzweiflung, ihrer Erschöpfung, 
aber auch ihrer Freude über die rarer wer-
denden klaren Momente ihres Mannes. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.   

End
e

 des
 red

akt
ione

llen

Tei
ls



Vertriebsprofi am Telefon?
Schulungs- und Beratungsunternehmen sucht
kurzfristig engagierten Telefonprofi (m/w/d)
auf 450-Euro-Basis vom Homeoffice aus. 

Näheres unter:  
https://www.sbs-info.de/vertrieb

Verkäufer/in (Teilzeit und/oder Mini-Job)  
Wir führen hochwertige Damen- und Herrenschuhe 
sowie Accessoires und Taschen bekannter Marken. 
Bekleidung von Napapijri rundet unser Angebot ab.  

Jetzt suchen wir Sie als freundliche und kompetente 
Unterstützung unseres Teams.  

Auf Ihren Anruf oder Ihre Mail freuen wir uns!  

Shoes and More
Christophstr. 36, Überlingen, shoes-and-more@web.de 

0170 / 810 16 08 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Finanzbuchhalter (m/w/d) in Teilzeit 50%
Ihre Aufgaben:
• Verbuchen und Bearbeiten aller laufenden Geschäftsvorfälle
• Steuerung des Buchungs- und Zahlungsverkehrs
• Erstellen des Monatsabschlusses sowie Unterstützung bei 
  der Erstellung des Jahresabschlusses

Bewerbung gerne auch per Mail an:
rklaus@autocenter-klaus.de

Oberriedweg 9-13a Tel.: 0 75 51 - 95 20-0
88662 Überlingen Fax: 0 75 51 - 95 20 10

Gelernte Haushälterin mobil, sehr gute Referenzen, 57 J.
sucht zum 1.10. eine Stelle in einem gepflegten Haushalt. 

Gute Kochkenntnisse, gerne auch mit Kinderbetreuung 
nach Absprache. Mo. - Fr. 2 - 3 Std.

Oder aber auch in einem anderen Berufsbereich 
für oben genannte Zeiten täglich ab 17 Uhr.

Überlingen-Hödingen, Tel. 07551 9452300 

„Wohnungs- + Hausschätzungen
*** Interessant bei Kauf-/Verkaufsabsichten ***

350 € + MwSt.
unabhängig  •  neutral  •  ehrlich  •  seriös

- auch bei Trennungen + Erbangelegenheiten - persönlichem Interesse

GERHARD SIENER - Bankk.  •  Immobilien  •  Gutachten
Telefon 0171 - 620 35 41  •  E-Mail: g.siener@siener-immobilien.de

Auch Samstag und Sonntag erreichbar

Seit 1973

Containerservice

•Container 5 - 40m³
•Bauschuttrecycling

www.wörner-gmbh.com

0 75 51/41 30

Entsorgungsfachbetrieb

www.woerner-gmbh.net



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

PRIMO-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
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Starten Sie nach der Sommerpause 
in unsere beliebteste Aktion!
Deswegen ist tierisch gute Laune angesagt.  
Mit dieser guten Laune schalten Sie 6 Anzeigen  
und bezahlen nur 4. 

Na? Fühlt sich Ihr September schon gut für Sie an?  
Unsere Aktion gilt vom 9.9. bis 8.11.19 in den  
Kalenderwochen 37 bis 45.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preislisten für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen (gültig ab 1. Januar 2019). * Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr 
in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchent-
liche Erscheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige 
Erscheinungsweise) sein und in sechs/ vier aufeinanderfol-
genden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden Ra-
batt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben 
sind für Sie kostenlos. 

TIERISCH GUT GELAUNT... 
IM SEPTEMBER GIBT ES WIEDER RABATTE!

6 Anzeigen 

schalten -  

4 Anzeigen 

bezahlen



www.Geiger-Balkone.de
Geländer - Verkleidungen - Materialverkauf
Ahausen • Tel. 07544/2262 • Fax 07544/2412

Suche 1-2-Zi.-Whg. 
Deggenhausertal bis Überlingen zum 1.12.2019. 

WM bis 500 Euro. Ich bin Hauswirtschafterin und helfe 
nach Absprache gerne im Haus. Tel. 0151 185 671 18

Hausärztlich-Internistische Praxis Frickingen
Sylvain Marc Behrenberg

Facharzt für Innere Medizin

Herzliche Einladung
zum 

Tag der offenen Tür
am 14.09.2019

von 10.00 - 16.00 Uhr
in unseren neuen Praxisräumen in
der Kirchstraße 20 in Frickingen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Praxisteam Sylvain Behrenberg

Haushaltsauflösungen & Entrümpelungen
Firmen & Geschäftsauflösungen

Firma Droste

Tel. 07551 / 957 95 07
Mobil/WhatsApp 0160 / 638 74 50
E-Mail: Gbjrc@aol.com
Website: https://haushaltsaufloesung-droste.jimdofree.com/

Schnell  - Zuverlässig  - Preiswert
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„Maultaschen aus aller Herren Länder“ 
Gewinnen und genießen bei der 
Aktion „Leibgericht“ 
der Initiative „Salemertal genießen“

Brunnenstraße 6a, Telefon (07551)

DeLonghi - Saeco - Jura - Solis 
Kaffee-Werkstatt seit über 25 Jahren

Reparatur/Hol-Service, keine Anfahrtkosten.
Radolfzell, Ben Niesen, Tel. 01 71 - 3 42 82 84





Ihnen wäre das nicht passiert?

• Vermessungstechniker (m/w/d)
• Bautechniker (m/w/d)

Vom Vermessen über das Planen bis zum Abschluss und der Abrech-
nung der Bauarbeiten: Sie bestechen mit Übersicht, Rechenkünsten und
räumlichem Vorstellungsvermögen. BricsCAD ist für Sie kein Fremd-
wort, sondern Teil Ihres Handwerkszeugs. Idealerweise kennen Sie sich
mit Topcon-Vermessungssystemen aus. Verantwortung zu überneh-
men, ist für Sie normal.
Wir sind ein mittelständischer Tiefbaubetrieb, der jemanden wie Sie
gerne zum Teil eines freundlich-zupackenden Teams machen würde.
Schulungen und Fortbildungen unserer Mitarbeiter halten wir für not-
wendig, weil wir den Anspruch haben, besser zu sein als andere. Wir
bezahlen gut, einen Dienstwagen bekommen
Sie von uns, geregelte Arbeitszeiten und eine
langfristige Perspektive noch dazu. Nur eines
können wir Ihnen nicht bieten: Langeweile.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive
Gehaltsvorstellung.

Wörner-Bau GmbH  | Zum Degenhardt 33  | 88662 Überlingen 
+49 7551 83474-0  | info@woerner-bau.net

LUST auf ein junges 
und motiviertes Team?

BOCK auf etwas Neues?

Dann bewirb Dich jetzt!

Zerspanungsmechaniker
(m/w/d) Abteilung Fräsen
: Anspruchsvolles und flexibles Tätigkeitsfeld
: Teilefertigung für Luft- und Raumfahrt

sowie Maschinenbau
: 50 Jahre Erfahrung in der Metallproduktion
: Modernste Maschinen
: Familiengeführt
: Standort Markdorf und Bermatingen

Kein Flieger ohne

Bergstr. 5 • 88697 Bermatingen
yvonne.welte@ziegler-gruppe.de • 07544/95 66-25
www.ziegler-gruppe.de





www.keller-engesser.de • info@keller-engesser.de

Christian Engesser

Reifen • Felgen • Räder
Achsvermessung
Zubehör • Autoservice

Zum Degenhardt 21
88662 Überlingen

Tel. 0 75 51/42 52
Fax 0 75 51/36 39



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07553 916 71 42 • www.klavierbau-jacobi.de
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